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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fur Verkehr

Erste Verordnung zur Anderung der Berufskraftfahrerqualifikationsver-
ordnung und anderer strallenverkehrsrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens tiber Anderungen im Berufskraftfahrerqualifika-
tionsrecht hatte der Deutsche Bundestag der 19. Legislaturperiode die Bundesregierung
aufgefordert, dem damaligen Ausschuss fur Verkehr und digitale Infrastruktur des Deut-
schen Bundestages eine Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung vorzulegen, ,in der Re-
gelungen uber den Einsatz von Fremdsprachenprifungen [...] enthalten sind* (BT-Drs.
19/23185 und Plenarprotokoll 19/184, S. 23177 ff.).

Im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode haben die Koalitionspartner vereinbart, dem
Fahrermangel — neben anderen MaRnahmen — durch eine Reform der Berufskraftfahrer-
qualifikation entgegenzuwirken (Zeile 843 ff.) sowie Burokratie zuriickzubauen (Zeile 1775
ff.).

Mit der vorliegenden Verordnung soll den Forderungen des Deutschen Bundestages sowie
den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag Rechnung getragen werden.

Die Prufung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation kann bislang nur auf
Deutsch abgelegt werden. Um den Berufszugang fur fremdsprachige Mitbirger zu erleich-
tern, soll die Mdglichkeit geschaffen werden, die Prifung in bestimmten Fremdsprachen
abzulegen. Nach 8§ 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 erster Halbsatz Fahrerlaubnis-Verord-
nung besteht fur Inhaber einer gliltigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis keine Berechtigung
im Umfang der Fahrerlaubnis das Kraftfahrzeug im Inland zu fihren, wenn die Fahrerlaub-
nis aufgrund einer Fahrerlaubnis eines Drittstaates, der nicht in Anlage 11 Fahrerlaubnis-
Verordnung aufgefihrt ist, prifungsfrei umgetauscht worden ist. Um die Anerkennung von
Fahrerlaubnissen in diesen Konstellationen zu erleichtern, wird 8 28 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 7 erster Halbsatz Fahrerlaubnis-Verordnung gestrichen.

Der Kreis der Berechtigten zur Vornahme der Untersuchung des Sehvermégens von Be-
werberinnen und Bewerber sowie von Inhabern und Inhaberinnen einer Fahrerlaubnis der
Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E beziehungsweise einer Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeforderung nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 Fahrerlaubnis-Verordnung wird auf Augenop-
tikerbetriebe ausgeweitet.

In der Bul3geldkatalog-Verordnung, der Verordnung tUber den grenziberschreitenden Gu-
terverkehr und Kabotageverkehr und der Gebiihrenordnung fiir MaRnahmen in Stra3enver-
kehr sind verschiedene Anpassungen erforderlich.

B. LOsung, Nutzen
Die Prifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation kann zukinftig auch in

Englisch, Hocharabisch, Kroatisch, Polnisch, Rumanisch, Russisch, Turkisch und Ukrai-
nisch abgelegt werden. Dies soll sprachliche Hirden bei dem Absolvieren der Prifung
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abbauen und mehr Personen den Zugang zum Beruf der Berufskraftfahrerin/des Berufs-
kraftfahrers ermdglichen.

DarlUber hinaus wird das System der Berufskraftfahrer-Weiterbildung flexibilisiert und die
Beschréankung auf die Moglichkeit einer nur einmaligen Wiederholung eines Unterkenntnis-
bereichs aufgehoben. Damit erfolgt auch eine Anpassung an die europaischen Mindestvor-
gaben.

AuRerdem wird der Umfang der praktischen Prifung der Grundqualifikation um 30 Minuten
bei dem Prifungsteil ,,Fahrprifung” reduziert und somit an die européaischen Mindestvorga-
ben angepasst. Eine weitere Reduzierung erfolgt bei dem Priifungsteil ,Bewaltigung kriti-
scher Situationen®, die ersatzlos gestrichen wird, wodurch sich die Prifung um weitere 60
Minuten reduziert. Die praktische Prifung der Grundqualifikation wird damit um insgesamt
90 Minuten reduziert.

Die Ukraine wird in die Staatenliste der Anlage 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung aufge-
nommen. Auf diese Weise wird aul3erdem fur ukrainische Fahrerinnen und Fahrer die recht-
liche Mdglichkeit geschaffen, mit dem EU-Fihrerschein in Deutschland Fahrerkarten zur
Aufzeichnung von Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Stral3enguterverkehr und Stra-
Benpersonenverkehr zu beantragen.

Um aus der Ukraine Gefliichteten die Integration und die Suche nach einem Arbeitsplatz
weiter zu erleichtern, wird Ukrainisch als zusatzliche Fremdsprache in Anlage 7 der Fahr-
erlaubnis-Verordnung zur Ablegung der Theoretischen Fahrerlaubnisprifung aufgenom-
men. Kurmandschi wird als zusatzliche Fremdsprache in Anlage 7 der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung aufgenommen.

Die bei Eignungszweifeln gebotenen Differenzierungen zwischen Fuhrerinnen und Fihrern
fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge und fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge oder Tiere sollen
im Verordnungstext klarer zum Ausdruck kommen. Auf diese Weise wird auch der aktuellen
Rechtsprechung Rechnung getragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. De-
zember 2020, Az. 3 C 5/20; Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. April
2023, Az. 11 B 22 .1234; Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom
20.03.2024, Az. 10 A 10971/23.0VG; Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom
05.12.2024, Az. 16 B 175/23). Klnftig sind auch Augenoptikerbetriebe zur Vornahme der
Untersuchung des Sehvermégens von sich Bewerbenden sowie von Inhabern und Inhabe-
rinnen einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E beziehungsweise
einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung berechtigt.

C. Alternativen

Aufgrund bildungs- und integrationspolitischer Aspekte sowie unter Beriicksichtigung des
fur die Ubersetzung entstehenden Verwaltungsaufwandes bestiinde grundsétzlich die Mog-
lichkeit, die Prifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation weiterhin nur in
Deutsch anzubieten und durch eine Fahrerbefragung Verbesserungsmaglichkeiten in der
Prifungsvorbereitung zu identifizieren. Zudem kénnte daflr geworben werden, dass bereits
bestehende Angebot aus einem vorgeschalteten Sprachkurs und dem Unterricht zur Erlan-
gung der beschleunigten Grundqualifikation weiter auszubauen. Angesichts der Dringlich-
keit der Behebung des Fahrermangels ist kurzfristig der Mdglichkeit der Ablegung der Pri-
fung in ausgewahlten anderen Sprachen als Deutsch der Vorrang einzuraumen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand fur Bund, Lander und
Kommunen.
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E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand fir Bargerinnen und Birger

Fur Burgerinnen und Burger reduziert sich der jahrliche Zeitaufwand um rund 31 000 Stun-
den und der jahrliche Sachaufwand um rund 7,2 Millionen Euro. Dies ist zum einen auf die
Reduzierung der Dauer der praktischen Prifung zum Erwerb der Grundqualifikation als Be-
rufskraftfahrer und zum anderen auf die Aufnahme von drei weiteren Landern in die Anlage
11 der Fahrerlaubnis-Verordnung zurtickzufihren. Der Grof3teil der Sachkostenanderun-
gen — rund 5 Millionen Euro — ist auf die Schaffung der Mdglichkeit zuriickzufihren, die
Untersuchung des Sehvermdgens nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 Fahrerlaubnis-Verordnung
fur die Erteilung oder Verlangerung einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E oder
D, D1, DE, D1E oder einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung kinftig auch durch Au-
genoptikerbetriebe vornehmen lassen zu kdnnen.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand um rund 42 000 Euro.
Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Burokratiekosten aus Informationspflichten bleiben unveréndert.

Der laufende Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft unterliegt vollstandig der ,One in, one
out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,Out” in H6he von 42 000 Euro.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Fur die Verwaltung entsteht einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe von rund 130 000 Euro

und ein jahrlicher Erfullungsaufwand von rund 8 000 Euro. Dieser entféllt auf die Lander
(inklusive Kommunen).

F. Weitere Kosten
[wird im weiteren Verfahren noch Uberarbeitet]

Die Gebuhren fir die Regelprifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation
erhohen sich bei Ubersetzung des gesamten Fragenfundus um ca. 30 Euro.

Weitere Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf das Preisniveau, inshesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fur Verkehr

Erste Verordnung zur Anderung der Berufskraftfahrerqualifikationsver-
ordnung und anderer stralRenverkehrsrechtlicher Vorschriften

vom ...
Das Bundesministerium fur Verkehr verordnet aufgrund

— des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 3 Nummer 1 bis 3, des 8 6a Absatz 2 Satz
1 und 2, Absatz 3 sowie des § 26a Absatz 1 Nummer 2 des Stral3enverkehrsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz 2003 (BGBI. | S. 310, 919), das
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 7) geandert
worden ist und

— des § 27 Absatz 1 Nummer 1 und 5 des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes vom
26. November 2020 (BGBI. | S. 2575), das zuletzt durch [das Erste Gesetz zur Ande-
rung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes und anderer straf3enverkehrsrechtli-
cher Vorschriften, BT-Drucksache 21/1862] geédndert worden ist, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium fur
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

— des § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer la des Guterkraftverkehrsgesetzes vom 22. Juni
1998 (BGBI. | S. 1485), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist,

jeweils in Verbindung mit 8 1 Absatz 2 des Zustdndigkeitsanpassungsgesetzes vom 16.
August 2002 (BGBI. | S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBI. | S. 1474) geandert worden ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 131):

Artikel 1

Anderung der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung

Die Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2905)
wird wie folgt geandert:

1. 81 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefugt:
»(3a) Der Prufungsteilnehmer hat fur die praktische Prifung bereitzustellen:

1. ein Priffahrzeug, das den Anforderungen entspricht, die in Anlage 7 Nummer
2.2.6 bis 2.2.13, jeweils in Verbindung mit Nummer 2.2.16 der Fahrerlaubnis-
Verordnung, fur die hochste Fahrerlaubnisklasse, tber die der Prifungsteil-
nehmer verfugt und fir die er seine Befahigung nachweisen will, festgelegt
sind, sowie

2. einen Fahrlehrer, der im Besitz einer gultigen Fahrlehrererlaubnis fur die Fahr-
erlaubnisklasse ist, fur die der Prufungsteilnehmer seine Befahigung nachwei-
sen will.”
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Nach Absatz 5 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

.Die Satze 1 und 2 sind nur anzuwenden, sofern der zustéandigen Industrie- und
Handelskammer die Bescheinigungen nach § 4 Absatz 6 Satz 1 der Berufszu-
gangsverordnung fur den Strallenpersonenverkehr oder nach 8§ 5 Absatz 7 der
Berufszugangsverordnung fur den Guiterkraftverkehr vorgelegt wird.”

§ 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

d)

Vor Absatz 6 Satz 1 wird der folgende Satz eingefiigt:

.Die Prufung darf nur ablegen, wer zuvor gegeniber der zustandigen Industrie-
und Handelskammer nachweist, dass er den nach Absatz 2 oder 9 oder § 3 Absatz
2 vorgeschriebenen Unterricht besucht hat.”

Nach Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 eingeflgt:

»(8) Die Prufung ist in deutscher Sprache abzulegen. Abweichend von Satz 1
kann die Prufung auch in folgenden Sprachen abgelegt werden:

1. Englisch,

2. Hocharabisch,

3. Kroatisch,

4. Polnisch,

5. Rumanisch,

6. Russisch,

7. Turkisch,

8. Ukrainisch.”

Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9.

Der bisherige Absatz 9 wird zu Absatz 10 und nach Satz 3 wird der folgende Satz
eingeflgt:

.Die Satze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, sofern der zustandigen Industrie- und
Handelskammer die Bescheinigung nach 8§ 4 Absatz 6 Satz 1 der Berufszu-
gangsverordnung fur den Strallenpersonenverkehr oder nach § 5 Absatz 7 der
Berufszugangsverordnung fur den Guterkraftverkehr vorgelegt wird."

§ 3 wird wie folgt geéndert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Fahrer im Guterkraftverkehr, die ihre Tatigkeit auf den Personenkraftver-
kehr ausweiten oder &ndern, oder Fahrer im Personenkraftverkehr, die ihre Tatig-
keit auf den Guterkraftverkehr ausweiten oder &ndern, und die jeweils eine Grund-
qualifikation oder eine beschleunigte Grundqualifikation erworben haben, missen
bei der theoretischen und praktischen Prifung nach § 1 Absatz 2 nur diejenigen
Teile ablegen, welche Kraftfahrzeuge betreffen, die Gegenstand der neuen Grund-
qualifikation sind."
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b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingeflgt:

»(3) Die Absétze 1 und 2 sind nur anzuwenden, sofern der Fahrer gegentiber
der zustandigen Industrie- und Handelskammer nachweist, dass er Uber Folgen-
des verflgt:

1. eine Grundqualifikation oder eine beschleunigte Grundqualifikation im Guter-
kraftverkehr, sofern er seine Tatigkeit auf den Personenkraftverkehr ausweitet
oder andert,

2. eine Grundqualifikation oder eine beschleunigte Grundqualifikation im Perso-
nenkraftverkehr, sofern er seine Tatigkeit auf den Guterkraftverkehr ausweitet
oder andert.”

8 4 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»L. das Ausbildungsprogramm, in dem naher darzustellen sind:

a) die unterrichteten Themengebiete auf der Grundlage der in Anlage 1 aufge-
fuhrten Kenntnisbereiche,

b) die geplante Durchfiihrung des Unterrichts und

c) die Unterrichtsmethoden,*”
§ 8 wird wie folgt geéndert:
a) InAbsatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,,Anlage 5" durch die Angabe ,Anlage 3" ersetzt.
b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 der folgende Satz eingefugt:

.Bescheinigungen nach 8§ 11 Absatz 1, 2 und 3 sind zusatzlich zu den in Satz 1 ge-
nannten Unterlagen vorzulegen.”

§ 10 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 28 Absatz 2 Nummer 7 Buchstabe b des Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen
8 7 Absatz 4 Satz 2 eine Teilnahmebescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
Zeitig vorlegt.”

§ 11 wird wie folgt geandert:
a) Die Absatze 1 und 2 werden gestrichen.
b) Absatz 3 wird zu Absatz 1.
c) Absatz 4 wird gestrichen.
d) Absatz 5 wird durch die folgenden Abséatze 2 bis 5 ersetzt:
»(2) Bescheinigungen, die auf der Grundlage des Absatzes 4 Satz 1 Nummer

1 Buchstabe b in Verbindung mit Nummer 3 in der bis zum Ablauf des ... [einset-
zen: Datum des Tages der Verkindung dieser Verordnung] geltenden Fassung
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ausgestellt worden sind, sind fur die Dauer von funf Jahren ab dem Abschluss der
Teilleistung oder der gesamten Weiterbildung gultig.

(3) Gultig bleiben Bescheinigungen, die ausgestellt wurden

1. auf der Grundlage des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a in der bis
zu Ablauf des ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkiindung dieser Ver-
ordnung] geltenden Fassung sowie

2. auf der Grundlage des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b in Verbin-
dung mit Nummer 2 in der bis zum Ablauf des ... [einsetzen: Datum des Tages
der Verkindung dieser Verordnung] geltenden Fassung.

(4) 82 Absatz 8 ist erst ab dem ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des
XXX auf die Verkiindung dieser Anderungsverordnung folgenden Kalendermo-
nats] anzuwenden.

(5) Anlage 2 Nummer 2 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 in der
Fassung vom ...[einsetzen: Datum des ersten Tages nach der Verkindung dieser
Anderungsverordnung] sind erst ab dem ... [einsetzen: Datum des ersten Tages
des XXX auf die Verkindung dieser Anderungsverordnung folgenden Kalender-
monats] anzuwenden."”

9. Anlage 2 Nummer 2 wird wie folgt geéndert:

a)

Absatz 1 Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt:

.Die praktische Prifung besteht aus einer Fahrprifung und einem praktischen Prifungsteil”.

b)

c)
d)

In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,120 Minuten“ durch die Angabe ,90 Minuten*
ersetzt.

Absatz 4 wird gestrichen.

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 4.

10. Die Anlagen 3 und 4 werden gestrichen.

11. Anlage 5 wird zu Anlage 3 und wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe ,Richtlinie 2003/59/EG in der Fassung der
Richtlinie (EU) 2018/645" durch die Angabe ,Richtlinie (EU) 2022/2561" ersetzt.

In Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchtstabe cc wird die Angabe ,Richtlinie
2003/59/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/645" durch die Angabe ,Richt-
linie (EU) 2022/2561" und die Angabe ,8. Fahrerlaubnisklassen” durch die Angabe
,9. Fahrerlaubnisklassen” ersetzt.
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Artikel 2

Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1980), die zuletzt

durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 299) ge&ndert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
»8 3 Einschrdnkung und Entziehung der Zulassung

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum
Fuhren von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen oder Tieren, hat die Fahrerlaubnisbehérde
ihm das Fuhren zu untersagen, zu beschranken oder die erforderlichen Auflagen an-
zuordnen. Nach der Untersagung, auf offentlichen Straf3en ein Mofa nach 8§ 4 Absatz
1 Satz 2 Nummer 1 oder ein Kraftfahrzeug nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1b zu
fuhren, ist die Prifbescheinigung nach 8 5 Absatz 4 Satz 1 unverzuglich der entschei-
denden Behdrde abzuliefern oder bei Beschrdnkungen oder Auflagen zur Eintragung
vorzulegen. Die Verpflichtung zur Ablieferung oder Vorlage der Priifbescheinigung be-
steht auch, wenn die Entscheidung angefochten worden ist, die zustandige Behorde
jedoch die sofortige Vollziehung ihrer Verfigung angeordnet hat.

(2) Ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum Fihren eines fahrerlaubnis-
freien Fahrzeugs oder Tieres ist, wer

die notwendigen korperlichen und geistigen Anforderungen firr das sichere Fiihren des
jeweiligen fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres im Stra3enverkehr nicht oder nur
noch bedingt erfillt oder

sonst erheblich gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstol3en
hat.

(3) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begriinden, dass der Fuhrer ei-
nes fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres zum Flhren eines fahrerlaubnisfreien
Fahrzeugs oder Tieres geeignet ist, so kann die Fahrerlaubnisbehérde zur Vorberei-
tung einer Entscheidung nach Absatz 1 je nach den Umsténden des Einzelfalls in ent-
sprechender Anwendung der 88 11 bis 14 anordnen, dass

ein arztliches Gutachten (8 11 Absatz 2 Satz 3),

ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fur Fahreignung (medi-
zinisch-psychologisches Gutachten, § 11 Absatz 3) oder

ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifers fur den Kraft-
fahrzeugverkehr (8§ 11 Absatz 4)

beizubringen ist. Entsprechendes gilt, wenn zu klaren ist, ob ein Eignungsmangel zum
Fuhren eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres nicht mehr besteht.

(4) Bei der Entscheidung Uber die Anordnung der Beibringung eines Gutachtens
nach Absatz 3 Satz 1 oder 2 sowie der Entscheidung uber zu treffende MaRnahmen
nach Absatz 1 einschlieflich ihrer Art und ihres Umfangs und der dabei zu klarenden
Frage der Eignung beziehungsweise des Vorliegens von Eignungszweifeln ist auch die
im Vergleich zu fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen regelmafiig geringere Geféhrlich-
keit der fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge zu berlcksichtigen. Kriterien hierfir konnen
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insbesondere die GrdlRe und das Gewicht des Fahrzeugs, die Fahreigenschaften, die
erreichbare Fahrgeschwindigkeit sowie die Art der Bedienung und Benutzung sein.”

§ 12 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,DIN 58220 Teil 6, Ausgabe September 2013
durch die Angabe ,DIN 58220 Teil 6, Ausgabe April 2021 "ersetzt.

b) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

»(6) Bewerber um die Erteilung oder Verlangerung einer Fahrerlaubnis der Klassen
C, C1, CE, C1E, D, D1, DE oder D1E haben sich einer Untersuchung des Sehver-
mdgens nach Anlage 6 Nummer 2 zu unterziehen und hieriiber der Fahrerlaubnis-
behdrde eine Bescheinigung des Arztes nach Anlage 6 Nummer 2.1 oder ein Zeug-
nis des Augenarztes nach Anlage 6 Nummer 2.2 einzureichen. Die Bescheinigung
nach Anlage 6 Nummer 2.1 kann auch durch einen Augenoptikerbetrieb erbracht
werden; § 67 Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.”

§ 24 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Anlage 5 durch die Angabe ,Anlage 5 Num-
mer 1 und 3" ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,Anlage 5 Nummer 2" durch die Angabe ,Anlage 5 Num-
mer 2 und 3" ersetzt.

In § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 wird die Angabe ,deren Fahrerlaubnis aufgrund
einer Fahrerlaubnis eines Drittstaates, der nicht in der Anlage 11 aufgefihrt ist, pri-
fungsfrei umgetauscht worden ist, oder” gestrichen.

8§ 48 wird wie folgt geédndert:

a) In Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe ,mit Ausnahme von Taxen, Mietwagen und
fur den gebuindelten Bedarfsverkehr im Sinne des § 50 Absatz 1 Satz 1 des Per-
sonenbeforderungsgesetzes,” gestrichen.

b) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe ,Anlage 5 Nummer 2“ durch die Angabe ,An-
lage 5 Nummer 2 und 3“ ersetzt.

Nach § 48a Absatz 5 Satz 2 wird der folgende Satz eingefuigt:

.Bel der Beantragung der Eintragung weiterer zur Begleitung vorgesehener Personen
ist abweichend von Satz 1 Nummer 3 auf den Zeitpunkt der Beantragung der Eintra-
gung der weiteren zur Begleitung vorgesehenen Personen abzustellen.”

In 8 76 werden nach Nummer 21 die folgenden Nummern 22 und 23 eingefugt:

.22. Anlage 7 Nummer 1.3 Satz 4 Buchstabe n ist ab dem 1. Oktober 2026 anzuwen-
den.

23. Anlage 11 Zeile Ukraine ist erst ab dem ....[einsetzen: Datum des ersten Tages
des xxx auf die Verkiindung dieser Anderungsverordnung folgenden Kalendermo-
nats] anzuwenden.”

In Anlage 4 wird in der Tabelle in der Zeile zu Nummer 2 in der Spalte 5 ,Klassen C,
C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF* Satz 4 gestrichen.
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9. In Anlage 4a Satz 1 werden die Angaben ,in der Fassung vom 17. Februar 2021 (VkBI.
S. 198)" durch die Angaben ,in der Fassung vom 12. Oktober 2022 (VKkBI. S. 702)"
ersetzt.

10. Anlage 6 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Ziffer 2.1 wird durch folgende Ziffer 2.1 ersetzt:

~untersuchung durch einen Augenarzt, einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung ,Ar-
beitsmedizin®, einen Arzt mit der Zusatzbezeichnung ,Betriebsmedizin“, einen Arzt
bei einer Begutachtungsstelle fur Fahreignung, einen Arzt des Gesundheitsamtes,
einen anderen Arzt der 6ffentlichen Verwaltung, einen Augenoptiker nach 8§ 67 Ab-
satz 4.

Die Muster ,Bescheinigung tber die arztliche Untersuchung (Anlage 6 Nummer
2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung)“ werden wie folgt geéndert:

aa)

bb)

cCc)

dd)

Die Uberschriften ,Bescheinigung uber die arztliche Untersuchung (Anlage 6
Nummer 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung)* werden jeweils durch die Uber-
schriften ,Bescheinigung tber die Untersuchung des Arztes oder eines Au-
genoptikers (Anlage 6 Nummer 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung)“ ersetzt.

Teil 1 Nummer 1 wird durch folgende Nummer 1 ersetzt:
~Angaben Uber den untersuchenden Arzt oder Augenoptiker

Name, Facharztbezeichnung, ggf. Gebiets- oder Zusatzbezeichnung des Arz-
tes, ggf. Angabe Uber Téatigkeit bei einer Begutachtungsstelle fir Fahreignung
oder Uber Stellung als Arzt der 6ffentlichen Verwaltung, Anschrift oder Name
und Anschrift des Augenoptikerbetriebs.*

Teil 2 Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt:

.Name des Arztes, Facharztbezeichnung, ggf. Gebiets- oder Zusatzbezeich-
nung des Arztes, ggf. Angabe Uber Tatigkeit bei einer Begutachtungsstelle fuir
Fahreignung oder Uber Stellung als Arzt der 6ffentlichen Verwaltung, Anschrift
oder Name und Anschrift des Augenoptikerbetriebs".

In Teil 2 werden die Angaben ,Stempel und Unterschrift des Arztes mit den
obenstehenden beruflichen Angaben® durch die Angaben ,Stempel und Un-
terschrift des Arztes oder Stempel des Augenoptikerbetriebes sowie Name
des die Untersuchung durchfiihrenden und bescheinigenden Augenoptikers “
ersetzt.

11. Anlage 7 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nummer 1.3 Satz 4 Buchstabe | wird durch die folgenden Buchstaben | bis n er-
setzt:

»1)  Hocharabisch,
m) Ukrainisch,

n) Kurmandschi.”

Nummer 2.2.17 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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.Bei Prufungsfahrzeugen, die Uber Systeme verfligen, die die Langsfuhrung, Quer-
fihrung oder Langs- und Querfiuihrung des Fahrzeugs in einem spezifischen An-
wendungsfall aktiv und kontinuierlich tbernehmen kénnen, entscheidet der amtlich
anerkannte Sachverstandige oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr tGber den
Einsatz dieser Systeme.”

¢) In Nummer 2.3 Satz 3 wird die Angabe ,nach den Nummern 2.1.1, 2.1.4 und 2.1.5"
durch die Angabe ,nach den Nummern 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 und 2.1.6" ersetzt.

12. In Anlage 8a wird die Uberschrift ,(zu § 22 Absatz 4 Satz 7)* durch die Uberschrift ,(zu
§ 22 Absatz 4 Satz 6)“ ersetzt.

13. Anlage 9 Abschnitt B Unterabschnitt | wird wie folgt geandert:

a) In der Tabelle wird in der Zeile zu Nummer 133 in der dritten Spalte die Angabe
.Gesetz Uber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Kraftfahrerinnen und
Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fur den Guterkraft- oder Personenverkehr
durch die Angabe ,Gesetz Uber die Grundqualifikation und die Weiterbildung der
Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fir den Guter- oder Personenkraftverkehr” er-
setzt.

b) Nach der Zeile zu Nummer 135 wird die folgende Zeile zu Nummer 136 eingefiigt:

Lfd. Schlisselzahl

Nr.

»136 | 99.01 Sonderausfertigung, nur fur die Dauer des voribergehenden Schutzes gultig
(Ersatz fur verlorenen oder gestohlenen ukrainischer Flhrerschein)®.

14. Anlage 11 wird wie folgt geé&ndert:

a) In der Zeile ,Albanien®“ wird in der Spalte ,Klasse(n)* die Angabe ,A1%%, A2, A,
B2Y* durch die Angabe ,Al, A2, A, B* ersetzt.

b) Die Zeile ,Israel wird wie folgt gefasst:

Ausstellungsstaat Klasse(n) theoretische Priifung praktische Prifung

Jsrael Al, A2, A, B nein nein

c) In der Zeile ,Kosovo* wird in der Spalte ,Klasse(n)“ die Angabe ,DE??“ durch die
Angabe ,DE" ersetzt.

d) Nach der Zeile ,Moldau“ wird folgende Zeile eingefigt:

Ausstellungsstaat Klasse(n) theoretische Priifung praktische Prifung

.Montenegro alle nein nein‘.

e) Nach der Zeile ,Fahrerlaubnisse, die im tatsachlichen Herrschaftsbereich der Be-
hdérden in Taiwan erteilt wurden* wird folgende Zeile eingefigt:

Ausstellungsstaat Klasse(n) theoretische Priifung praktische Prifung

,Ukraine?® Al, A, B, BE, C1, C1E, nein nein
C, CE, D1, D1E, D, DE

25 Amtliche Anmerkung: Vor Ausstellung eines Fuihrerscheins der Klasse C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D oder DE hat der Antragsteller seine Eignung nach Mal3gabe
der Anlage 5 und die Erfullung der Anforderungen an das Sehvermégen nach An-
lage 6 nachzuweisen. Die ukrainische Klasse Al entspricht der deutschen Klasse
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AM. Wurden die Klassen C oder D ohne die Klasse B erteilt, ist fir die Erteilung
der Klasse B die theoretische und praktische Prifung abzulegen. Eine Erteilung
der Klasse C oder D ohne vorherige Erteilung der Klasse B ist nicht vorgesehen.”

In der Zeile ,Indiana“ wird in der Spalte ,Klasse(n)“die Angabe ,,Operator’s License"
durch die Angabe ,Driver’s License* ersetzt.

Ful3note 19 wird durch folgende Ful3note 19 ersetzt:

.19 Amtliche Anmerkung: Fur Inhaber albanischer Fiihrerscheine, die vor dem 24.
Januar 2017 ausgestellt wurden, ist Giber das Kraftfahrt-Bundesamt bei der zustan-
digen albanischen Behdrde eine Auskunft tGber den Besitz und die Gliltigkeit der
Fahrerlaubnis einzuholen.*

FuRnote 23 wird durch folgende Ful3note 23 ersetzt:

.29 Amtliche Anmerkung: Fur Inhaber kosovarischer Fiihrerscheine, die vor dem
1. Marz 2018 ausgestellt wurden, ist Uber das Kraftfahrt-Bundesamt bei der zu-

standigen kosovarischen Behorde eine Auskunft Gber den Besitz und die Gultigkeit
der Fahrerlaubnis einzuholen.*

Artikel 3

Anderung der BuRgeldkatalog-Verordnung

Die Bul3geldkatalog-Verordnung vom 14. Marz 2013 (BGBI. | S. 498), die zuletzt durch
Artikel 3 der Verordnung vom 2. Oktober 2004 (BGBI. 2024 i Nr. 299 geéndert geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

Die Anlage wird wie folgt geéndert.

1. Nummer 169 wird durch die folgende Nummer 169 ersetzt:
Lfd. Tatbestand Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Regelsatz in
Nr. Euro (€), Fahr-
verbot in Mona-
ten
.169 Einer vollziehbaren Auflage nicht|§ 10 Absatz 1 Nummer 5, 7 bis 9 25 €*
nachgekommen § 23 Absatz 2 Satz 1
§ 28 Absatz 1 Satz 2
§ 29 Absatz 1 Satz 6
8 46 Absatz 2
8 74 Absatz 3
§ 75 Nummer 9
2. In Nummer 172 wird in der  Spalte »Fahrerlaubnis-Verordnung
(FeV)" die Angabe ,§ 48 Absatz 8" durch die Angabe ,8 48 Absatz 7 ersetzt.
3. Nummer 173 wird gestrichen.
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Artikel 4

Anderung der Verordnung tber den grenziiberschreitenden G-

terkraftverkehr und den Kabotageverkehr

Die Verordnung uber den grenziberschreitenden Guterkraftverkehr und den Kabota-

geverkehr vom 28. Dezember 2011 (BGBI. 2012 | S. 42), die zuletzt durch Artikel 29 des
Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56) ge&ndert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

§ 20 wird wie folgt geandert:

1.

Absatz 2 wird wie folgt geéndert:
a) Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 3 wird die Angabe ,Fahrpersonals,” durch die Angabe ,Fahrperso-
nals.” ersetzt.

bb) Nummer 4 wird gestrichen.
b) Satz 2 wird gestrichen.
Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefugt:

»(3) Die Schlusselzahl 95 nach Anlage 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung wird auf
Antrag in das Feld ,Besondere Bemerkungen“ der Fahrerbescheinigung eingetragen,
sofern bei Antragstellung ein Nachweis der bestehenden Qualifikation nach § 7 Absatz
1 oder 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz vorgelegt wird. Wird ein entsprechender
Nachweis nicht vorgelegt, kann der Nachweis der bestehenden Qualifikation auf Antrag
auch erbracht werden, wenn sich das Bestehen der Qualifikation aus dem Ergebnis
eines Datenabrufs nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
ergibt.”

Artikel 5

Anderung der Geblhrenordnung fur MaRnahmen im StraBenver-

kehr

Die Gebuhrenordnung fir MaRnahmen im Stra3enverkehr vom 25. Januar 2011 (BGBI.

| S. 98), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 382) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

Die Anlage wird wie folgt geéndert:

1. In Gebuhren-Nummer 202.7 wird in der Spalte ,Gegenstand” die Angabe ,(8 22 Absatz
4 Satz 7 FeV)" durch die Angabe (8 22 Absatz 4 Satz 6 FeV)" ersetzt.

2. Gebuhren-Nummer 345 wird durch folgende Gebuhren-Nummer ersetzt:

Gebihren- Gegenstand Gebihr

Nummer Euro
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345 Entscheidung Uber die Erteilung, | 51,10 bis 511,00
Anderung oder Versagung der An-
erkennung einer Ausbildungsstatte
einschliel3lich der Ausstellung der
Anerkennungsurkunde nach 8§ 9
BKrFQG in Verbindung mit § 5
BKrFQV, Untersagung der Aus-
tbung von Tatigkeiten nach § 10
Absatz 4 BKrFQG, Rlcknahme
oder Widerruf der Anerkennung,
einschlie3lich Einziehung der Aner-
kennungsurkunde, nach § 10 Ab-
satz 1 und 2 BKrFQG

Artikel 6

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens iiber Anderungen im Berufskraftfahrerqualifika-
tionsrecht hatte der Deutsche Bundestag der 19. Legislaturperiode die damalige Bundes-
regierung aufgefordert, eine Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung vorzulegen, ,in der
Regelungen Uber den Einsatz von Fremdsprachenprifungen [...] enthalten sind* (BT-Drs.
19/23185).

Hintergrund fir die Aufforderung zur Regelung von Fremdsprachenprifungen ist die Vor-
stellung des Deutschen Bundestages, dass zur Behebung des Fahrermangels neben den
bereits ergriffenen umfangreichen MalRnahmen auf verschiedenen Ebenen — wie beispiels-
weise der Fachkrafteeinwanderung und den Modalitaten der Prifung — weitere MalRnahmen
erforderlich seien, um den Zugang zum Beruf der Berufskraftfahrerin bzw. des Berufskraft-
fahrers zu erleichtern und auf diese Weise dem Fahrermangel entgegenzuwirken.

Durch die Ermdglichung der Ablegung der Prifung zur Erlangung der beschleunigten
Grundqualifikation in acht anderen Sprachen als Deutsch wird zudem dem Koalitionsver-
trag der 21. Legislaturperiode Rechnung getragen, in dem die Koalitionspartner vereinbart
haben, dem Fahrermangel — neben anderen MalRBnahmen — durch eine Reform der Berufs-
kraftfahrerqualifikation entgegenzuwirken (vgl. Zeile 843 f. des Koalitionsvertrags) sowie
Burokratie zurtickzubauen (Zeile 1775 ff. des Koalitionsvertrags). Die Ausweitung der Be-
rechtigten zur Vornahme der Untersuchung des Sehvermdgens von Bewerbern und Inha-
bern einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E bzw. einer Fahrer-
laubnis zur Fahrgastbeférderung nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 Fahrerlaubnis-Verordnung
auf Augenoptikerbetriebe dient ebenfalls dem Burokratiertickbau im Sinne des Koalitions-
vertrags und greift zudem eine Forderung der seinerzeit vom Bundesverkehrsministerium
einberufenen Kommission StralRenguterverkehr auf, ,Spielrdume zur Einbindung von Au-
genoptikern und Augenoptikerinnen in den sog. Sehtest zu prifen®. Dartiber hinaus hat sich
im Fahrerlaubnisrecht weiterer kurzfristiger Anderungsbedarf ergeben, unter anderem um
eine Schlechterstellung von Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Inhaberinnen und Inha-
bern einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E bzw. einer Fahrer-
laubnis zur Fahrgastbeférderung mit einer hochgradigen Horstérung, die mit einer adaqua-
ten Horhilfe versorgt werden bzw. versorgt werden kénnen, gegentber gehodrlosen Bewer-
berinnen und Bewerbern bzw. Inhaberinnen und Inhabern einer solchen Fahrerlaubnis, zu
vermeiden. Ebenfalls sollen die bei Eignungszweifeln gebotenen Differenzierungen zwi-
schen Fuhrern und Fuhrerinnen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge und fahrerlaubnis-
freier Fahrzeuge oder Tiere im Verordnungstext noch klarer zum Ausdruck kommen, womit
auch einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Dezember 2020, Az. 3 C 5/20,
juris Rn. 37ff. und einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. April
2023, Az. 11 B 22 .1234, Rechnung getragen wird. In der Bu3geldkatalog-Verordnung sind
verschiedene redaktionelle Anpassungen erforderlich, soweit dort auf die Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeférderung Bezug genommen wird.

Auch zeigte die Praxis, dass ein Bedurfnis fur Klarstellungen in einzelnen Tatbestanden der
Anlage der Gebulhrenordnung fir Malinahmen im StraRenverkehr besteht.
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. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

In Artikel 1 wird die Mdglichkeit eingeraumt, die Prifung zur Erlangung der beschleunigten
Grundqualifikation in acht Fremdsprachen anzubieten. Die Schaffung dieser Mdglichkeit
soll einer groReren Anzahl an Personen den Zugang zum Beruf der Berufskraftfahrerin bzw.
des Berufskraftfahrers erleichtern. Das Bundesministerium fur Verkehr wird regelmafig
Uberprifen, ob und inwieweit die Regelungen anzupassen sind.

DarlUber hinaus wird das System der Berufskraftfahrer-Weiterbildung flexibilisiert und die
Beschrénkung auf die Maglichkeit einer nur einmaligen Wiederholung eines Unterkenntnis-
bereichs aufgehoben. Damit erfolgt auch eine Anpassung an die europaischen Mindestvor-
gaben. Berufskraftfahrern wird auf diese Weise mehr Flexibilitat in der Weiterbildung eroff-
net sowie die Mdglichkeit gegeben, noch individueller spezifischen Férderbedarfen nach-
zukommen.

Um die Prifung der Grundqualifikation zu vereinfachen, wird der Umfang der praktischen
Prifung der Grundqualifikation um insgesamt 90 Minuten reduziert: Der Umfang des Pri-
fungsteil ,Fahrprifung” wird um 30 Minuten von 120 Minuten auf 90 Minuten reduziert und
somit an die europdaischen Mindestvorgaben angepasst. Der Prifungsteil ,Bewaltigung kri-
tischer Situationen“ wird ersatzlos gestrichen, wodurch sich eine weitere Reduzierung von
60 Minuten ergibt.

Die Vornahme der redaktionellen Anpassungen fordert die Anwenderfreundlichkeit und
dient der Rechtssicherheit.

Um aus der Ukraine Gefliichteten den Zugang zu Mobilitat und sozialer wie wirtschaftlicher
Teilhabe zu erleichtern, wird die Ukraine in die Staatenliste der Anlage 11 Fahrerlaubnis-
Verordnung und Ukrainisch in die Liste der Sprachen fiir die theoretische Fahrerlaubnispri-
fung in Anlage 7 Fahrerlaubnis-Verordnung aufgenommen.

Durch die Anderung des § 12 Absatz 6 und der Ziffer 2.1 der Anlage 6 Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung wird Bewerbern und Inhabern einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D,
D1, DE, D1E bzw. einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung die Mdglichkeit eréffnet,
die Untersuchung des Sehvermdgens nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 Fahrerlaubnis-Verord-
nung auch durch Augenoptikerbetriebe vornehmen zu lassen. Hierdurch soll den laut Lo-
gistikbranche bestehenden Schwierigkeiten bei der Terminfindung aufgrund des Engpas-
ses an Augenarzten Rechnung getragen werden.

Durch die weiteren Anderungen der Fahrerlaubnis-Verordnung einschlieRlich der in Anlage
4a Fahrerlaubnis-Verordnung in Bezug genommenen Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahr-
eignung wird bei Vorliegen einer hochgradigen Horstérung die Versorgung und das Tragen
einer adaquaten Horhilfe nach dem aktuellen Stand der medizinisch-technischen und audi-
ologisch-technischen Kenntnisse — soweit moglich — ausdrtcklich nur (noch) empfohlen,
ohne dass dies Voraussetzung fur die Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE,
ClE, D, D1, DE, D1E bzw. einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung ist. Zudem wird in
der Fahrerlaubnis-Verordnung ausdrticklich klargestellt, dass die Regelungen in der Fahr-
erlaubnisverordnung, welche das Vorgehen der zustdndigen Behotrde bei Zweifeln an der
Eignung von Fahrerlaubnisbewerbern und Inhabern und damit bei (potentiellen) Fihrern
eines Kraftfahrzeugs regeln, bei Zweifeln an der Eignung von Fiihrerinnen oder von Fihrern
eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres, nur insoweit entsprechend gelten, als sie
nicht das Fuhren eines fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugs voraussetzen und auch nur
soweit dies unter Beriicksichtigung des Gefahrdungspotentials des Fiihrens des jeweiligen
Fahrzeugs oder Tiers auch im Vergleich zum Gefahrdungspotential des Fihrens eines
Kraftfahrzeugs im konkreten Einzelfall gerechtfertigt ist. Zugleich wird § 3 Absatz 2 Fahrer-
laubnis-Verordnung mit 8§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Absatz 3 Nummer 1 des Stral3enverkehrs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. M&rz 2003 (BGBI. | S. 310, 919), der
durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI. | S. 3091) neu gefasst
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wurde, auf eine neue Erméachtigungsgrundlage gestellt. Die weiteren Anderungen der Fahr-
erlaubnis-Verordnung und auch der Buf3geldkatalog-Verordnung erfolgen, um Klarstel-
lungsbedarf Rechnung zu tragen bzw. aus redaktionellen Grinden.

. Alternativen

Das Fahrerlaubnissystem der Ukraine ist insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Fahr-
erlaubnisklassen mit dem europaischen System vergleichbar. Uberdies sind ukrainische
Fuhrerscheine von aus der Ukraine Geflichteten, die unter den Schutzstatus fallen, bis zum
Ablauf des Schutzstatus, der gemaf Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2025/1460 des Rates
vom 15. Juli 2025 bis zum 4. Méarz 2027 verlangert wurde, anzuerkennen. Um auch tber
den Schutzstatus hinaus die Mobilitat zu erleichtern, sollten ukrainische Fuhrerscheine pru-
fungsfrei umgeschrieben werden kénnen.

Die Initiative zur Schaffung der Mdglichkeit zum Absolvieren der Prifung der beschleunig-
ten Grundqualifikation in ausgewahlten anderen Sprachen als Deutsch stammt aus einer
Forderung des Deutschen Bundestages (BT-Drs. 19/23185) und tragt dem Koalitionsver-
trag der 21. Legislaturperiode Rechnung, wonach sich die Koalitionspartner geeinigt haben,
dem Fahrermangel unter anderem durch eine Reform der Berufskraftfahrerqualifikation ent-
gegenzuwirken sowie Burokratie zurtickzubauen.

Aufgrund bildungspolitischer und integrationspolitischer Aspekte sowie unter Beriicksichti-
gung des Verwaltungsaufwandes bestiinde die Mdéglichkeit, Deutsch als alleinige Prifungs-
sprache beizubehalten. Angesichts der Dringlichkeit, Malinhahmen gegen den massiven
Fachkraftemangel zu ergreifen und der méglichen Potentiale, die sich durch eine Fachkraf-
teeinwanderung entfalten kdnnen, ist jedoch der Méglichkeit, die Prifung der beschleunig-
ten Grundqualifikation in Fremdsprachen zu absolvieren — jedenfalls kurzfristig — der Vor-
rang einzuraumen.

Die Anderungen im Fahreignungsrecht betreffend das Tragen einer adaquaten Horhilfe bei
Schwerhdrigkeit sind zur Vermeidung einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung von
schwerhdérigen gegentiber gehodrlosen Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Inhaberinnen
und Inhabern einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E bezie-
hungsweise einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung erforderlich. Auch die Zulassung
von Augenoptikerbetrieben zur Vornahme der Untersuchung des Sehvermégens von Be-
werberinnen und Bewerbern bzw. Inhaberinnen und Inhabern einer Fahrerlaubnis der Klas-
sen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E beziehungsweise einer Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
befdrderung sind zur Vermeidung einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung dieser Au-
genoptikerbetriebe gegenlber Augenérzten wie auch angesichts des derzeitigen Engpas-
ses an Augenérzten erforderlich und gerechtfertigt. Die weiteren Regelungen in der Fahr-
erlaubnis-Verordnung und der Bul3geldkatalog-Verordnung sind aus Griinden der Rechts-
klarheit beziehungsweise aus redaktionellen Griinden erforderlich.

Alternativ zur Vornahme der redaktionellen Anpassungen kénnte der Status quo beibehal-
ten werden. Dies verbietet sich jedoch aus Griinden der Rechtssicherheit und aufgrund der
notwendigen Sicherstellung von bundesweit einheitlichen Verwaltungsvorgangen.

V. Regelungskompetenz

GemalR § 27 Absatz 1 Nummer 1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz ist das Bundesmi-
nisterium fur Verkehr dazu erméachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir
Wirtschaft und Klimaschutz (neu Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie) und dem
Bundesministerium fir Bildung und Forschung (neu Bundesministerium fur Bildung, Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend) mit Zustimmung des Bundesrates unter anderem Rege-
lungen dber die naheren Einzelheiten des Erwerbs der Grundqualifikation, der
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beschleunigten Grundqualifikation und der Weiterbildung zu treffen. Diese Regelungen
kodnnen sich unter anderem auf die Zulassungsvoraussetzungen zu Prifungen, Inhalte von
Unterricht und Prifungen sowie auf die Anforderungen an Lehr- und Lernmittel beziehen,
aber auch auf die Art und Weise des Unterrichts und der Prifungen.

Die Kompetenz des Bundesministeriums fur Verkehr zur Regelung der Anforderungen an
die Eignung und Befahigung zur Teilnahme am Stral3enverkehr und den Nachweis der ent-
sprechenden Anforderungen, insbesondere durch einen Fihrerschein und durch Eignungs-
untersuchungen, sowie zur Regelung des entsprechenden Verwaltungsverfahrens sowie
der Berechtigten zur Vornahme der Einungsuntersuchungen und der Bescheinigungen folgt
aus 8§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b, c, d, e und Absatz 3 Nummer 1 bis 3
des StralRenverkehrsgesetzes.

§ 26a Strallenverkehrsgesetz ermachtigt das Bundesministerium fir Verkehr, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelsatze fur Geldbuf3en fur Ord-
nungswidrigkeiten nach 8§ 24 Absatz 1 des StralRenverkehrsgesetzes festzulegen.

Gemal § 6a Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e Straf3enverkehrs-
gesetz ist das Bundesministerium fur Verkehr dazu erméchtigt, Gebuhrensatze fir die ein-
zelnen Amtshandlungen zu bestimmen und dabei u.a. Rahmensatze vorzusehen. Im Be-
reich der Gebihren der Landesbehtrden Ubt das Bundesministerium fur Verkehr die Er-
machtigung auf Grundlage eines Antrags oder einer Stellungnahme von mindestens funf
Landern aus.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Die Regelungen stehen im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union.

VI. Regelungsfolgen
1. Rechts-und Verwaltungsvereinfachung

Die in der Verordnung enthaltenen Anderungen filhren zu einer grundsétzlichen Rechts-
und Verwaltungsvereinfachung, zum Beispiel durch die Ermdglichung des Ablegens der
Prifung der beschleunigten Grundqualifikation in mehreren Fremdsprachen, Vereinfa-
chung der praktischen Priifung der Grundqualifikation, Anderung des § 28 Fahrerlaubnis-
Verordnung, prufungsfreie Umschreibung ukrainischer Fuhrerscheine durch die Aufnahme
der Ukraine in die Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte
Die Nachhaltigkeitspriifung im Rahmen der Folgenabschétzung ist erfolgt.

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Politik der Bundesregierung. Durch die
Nachhaltigkeitsprifung soll dargestellt werden, ob die Wirkungen des Regelungsvorhabens
einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, insbesondere welche langfristigen Wirkungen
das Vorhaben hat. Diese Priifung erfolgt anhand der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie —
Weiterentwicklung 2021 mit ihren 17 Zielen fur eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals — SDGs), deren Indikatorenbereichen und Indikatoren sowie anhand
der Prinzipien nachhaltiger Entwicklung.

Das Regelungsvorhaben hat méglicherweise Auswirkungen auf den Bereich ,Gesundheit
und Wohlergehen® (SDG 3), indem es ermdéglicht, die Prifung zur Erlangung der beschleu-
nigten Grundqualifikation in ausgewahlten anderen Sprachen als Deutsch zu absolvieren,
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ukrainische Fahrerqualifizierungsnachweise anzuerkennen, die theoretische Fahrerlaub-
nisprifung auf Ukrainisch und Kurmandschi abzulegen und indem es ermdglicht, die ukra-
inische Fahrerlaubnis prifungsfrei umzutauschen. Denn das SDG 3 umfasst auch den As-
pekt der StralRenverkehrssicherheit. Es wurde somit untersucht, welche Auswirkungen das
Regelungsvorhaben auf die StralRenverkehrssicherheit hat. Hierzu ist zunéchst festzustel-
len, dass die beschleunigte Grundqualifikation durch den Besuch von 140 Stunden Unter-
richt und das erfolgreiche Absolvieren einer theoretischen Prifung bei der Industrie- und
Handelskammer erworben wird. Ziel der Prifung ist die Feststellung, ob die notwendigen
Kenntnisse zum Durchfiihren von gewerblichen Beférderungen mit Kraftfahrzeugen, fur die
eine Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE erforderlich ist, ver-
innerlicht wurden. Fir diese Feststellung ist es grundsatzlich unerheblich, ob sie in Deutsch
oder in einer Fremdsprache erfolgt, solange dies unter Berucksichtigung der Stralenver-
kehrssicherheit und der Vision Zero geschieht. Kritisch ist jedoch zu hinterfragen, ob trotz
Ablegung der Prifung in einer Fremdsprache, gleichwohl die Fahigkeit besteht, sich zum
Beispiel in Situationen an der Laderampe oder mit beférderten Personen oder anderen
Stralenverkehrsteilnehmern hinreichend auf Deutsch zu verstdndigen, um Uber Risiken zu
informieren, bei Unféllen angemessen zu reagieren oder um etwaigen Weisungen der Kon-
trollbeamten Folge zu leisten. Entsprechendes gilt fiir die Anerkennung ukrainischer Fahrer-
qualifizierungsnachweise, die prufungsfreie Umschreibung ukrainischer Fahrerlaubnisse
sowie fur das Ablegen der theoretischen Fahrerlaubnisprifung auf Ukrainisch oder Kur-
mandschi. Denn durch das Regelungsvorhaben fallt unter Umstanden auch fiir die Fahrerin
oder den Fahrer selbst die Moéglichkeit zur Selbstiberprifung weg, ob die erworbenen
Kenntnisse in der Landessprache ihres / seines Wohnsitzlandes wiedergegeben werden
konnen.

Hierdurch entsteht ein Zielkonflikt zum SDG 8 (,Menschenwiirdige Arbeit und Wirtschafts-
wachstum®). Die nunmehr eingeraumte Moglichkeit, die Prifung zur Erlangung der be-
schleunigten Grundqualifikation in ausgewdahlten anderen Sprachen als Deutsch abzule-
gen, soll die Bestehensquote erhéhen und so den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
erleichtern. Hierzu soll es Berufskraftfahrerinnen und -fahrern ermdglicht werden, die er-
langten Kenntnisse in ausgewdahlten anderen Sprachen als Deutsch wiederzugeben. Auf
diese Weise soll eine moglicherweise bestehende Sprachbarriere nicht die Ursache dafir
sein, dass vorhandene Kenntnisse nicht richtig in der deutschen Sprache wiedergegeben
werden kdnnen, obwohl diese in vollem Umfang vorliegen. Zwar haben die Industrie- und
Handelskammern das Sprachniveau im Rahmen der Prifung bereits derart abgesenkt,
dass diesbeziigliche Hiurden moglichst niedrig gesetzt sind. Das belegt die bereits hohe
Bestehensquote von uber 90 Prozent. Doch sollen vor dem Hintergrund des SDG 8 weitere
Mdglichkeiten genutzt werden.

Insoweit wirkt sich das Regelungsvorhaben auf die Indikatoren 8.5 a, b (Erwerbstétigen-
quote) aus. Die Indikatoren geben die Anteile der Erwerbstéatigen im Alter zwischen 20 und
64 Jahren (8.5a) und im Alter zwischen 60 und 64 Jahren (8.5b) jeweils gemessen an der
Gesamtbevolkerung derselben Altersklasse an. Ziel und Intention der Bundesregierung ist
die Erhdhung der Beschaftigtenquote. Dem liegt der demografische Wandel zugrunde, auf-
grund dessen es langfristig zu einem Mangel an Fachkréften in Deutschland kommen kann.
Gleichzeitig droht eine zunehmende Unterfinanzierung der sozialen Sicherungssysteme.
Daher ist das vorhandene Arbeitskraftepotenzial kiinftig besser auszuschopfen. Bis 2030
soll die Erwerbstatigenquote der 20 bis 64-Jahrigen auf 78 Prozent und das der 60 bis 64-
Jahrigen auf 60 Prozent erhéht werden. Durch die Méglichkeit zum Absolvieren der Priifung
zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation in ausgewdahlten anderen Sprachen
als Deutsch soll die Bestehensquote erhdht und damit mehr Personen der Zugang zum
Beruf der Berufskraftfahrerin bzw. des Berufskraftfahrers ermdéglicht werden. Dies gilt
gleichermalf3en fur altere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund,
da deren Engagement zur Weiterbildung seltener ist (s. die Ergebnisse der erweiterten Er-
hebung des Adult Education Survey [AES-Migra 2016] ,Weiterbildungsverhalten von Per-
sonen mit Migrationshintergrund, Seiten 4 und 23, herausgegeben vom
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Bundesministerium fur Bildung und Forschung). Dies betrifft auch die Erweiterung von
Sprachkompetenz. Demgegeniber verfligen &ltere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
oftmals Uber jahrelange Berufserfahrung, mit der sie mégliche Sprachbarrieren ausgleichen
kénnen. Entsprechendes gilt in Hinblick auf die Anerkennung ukrainischer Fahrerqualifizie-
rungsnachweise, die prufungsfreie Umschreibung ukrainischer Fahrerlaubnisse sowie das
Ablegen der theoretischen Fahrerlaubnisprifung auf Ukrainisch oder Kurmandschi.

Insbesondere entspricht die Einbeziehung alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer
dem Anliegen des funften Prinzips nachhaltiger Entwicklung (,Sozialen Zusammenhalt in
einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern®), denn dieses Prinzip verlangt unter
anderem, dass alle die gleichberechtigte Chance erhalten, sich an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu beteiligen. Hierzu tragt ein erleichterter Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
bei.

Das Regelungsvorhaben kann dartiber hinaus Auswirkungen auf die Ziele ,Keine Armut"
(SDG 1), ,nachhaltige Stadte und Gemeinden“ (SDG 11) sowie ,MafRnahmen zum Klima-
schutz” (SDG 13) haben. Durch den erleichterten Berufszugang kénnten mehr Menschen
eine Erwerbstatigkeit aufnehmen und auf diese Weise Armut verringern oder beseitigen.
Insbesondere aus der Ukraine Gefliichteten wird es durch die erweiterte Mobilitat erleich-
tert, eine Beschaftigung in Deutschland aufzunehmen und somit fur ihren Lebensunterhalt
zu sorgen. Durch den erleichterten Berufszugang kénnte zudem mehr Fahrpersonal zur
Verfligung stehen, so dass Mobilitat gefordert und die Umwelt geschont werden kénnte.

Das Regelungsvorhaben hat mithin mdglicherweise Auswirkungen sowohl auf das SDG 3
als auch auf die SDG 1, 8, 11 und 13) die im Ergebnis zu einem Zielkonflikt fiihren kénnten.
Um diesen mdglichen Konflikt aufzulésen, sind die Belange der beiden SDG abzuwagen
und nach Mdglichkeit miteinander in Einklang zu bringen.

Vor diesem Hintergrund ist im Hinblick auf SDG 3 zu berlcksichtigen, dass zum jetzigen
Zeitpunkt — unter anderem mangels einschlagiger Verkehrsunfallstatistiken — nicht ab-
schlieRend beurteilt werden kann, ob die Mdglichkeit, die Prifung zur Erlangung der be-
schleunigten Grundqualifikation in ausgewahlten Fremdsprachen zu absolvieren, eine Ge-
fahr fUr die Stral3enverkehrssicherheit darstellt. Entsprechendes gilt fur die Anerkennung
ukrainischer Fahrerqualifizierungsnachweise, die prifungsfreie Umschreibung ukrainischer
Fahrerlaubnisse sowie fur das Ablegen der theoretischen Fahrerlaubnisprifung auf Ukrai-
nisch oder Kurmandschi. So ist in diesem Zusammenhang zu bericksichtigen, dass bereits
jetzt eine Vielzahl fremdsprachiger Berufskraftfahrerinnen und -fahrer aus Drittstaaten Be-
férderungen durch die Bundesrepublik Deutschland — als Transitland — durchflhren. Bei
diesen Fahrerinnen und Fahrern gibt es nicht nur Schwierigkeiten in der Kommunikation,
sondern sind deren Berufsqualifikationen génzlich unbekannt. Es kann mithin derzeit nicht
sicher eingeschatzt werden, ob und inwieweit es durch das Regelungsvorhaben zu Risiken
fur die StralRenverkehrssicherheit, mithin einer Auswirkung auf das SDG 3 kommt. Demge-
genlber steht das Ziel einer hohen Beschaftigung (SDG 8) und insbesondere die Forderung
nach der Behebung des bereits existierenden gravierenden Berufskraftfahrermangels, dar-
Uber hinaus die Ziele der Bekampfung der Armut (SDG1), nachhaltiger Stadte und Gemein-
den (SDG 11) sowie Klimaschutz (SDG 13). Da negative Auswirkungen auf das SDG 3
zwar moglich erscheinen, aber nicht zwingende Folge sind, die positiven Auswirkungen auf
die SDGs 1,8, 11 und 13 jedoch derzeit — insbesondere von der Wirtschaft — als sehr wahr-
scheinlich bis sicher eingestuft werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt die Bedenken in Hin-
blick auf eine Beeintrachtigung des SDG 3 — jedenfalls vorlaufig — zurlickzustellen. Bei einer
Abwéagung der verschiedenen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ist somit — jedenfalls
bei der gegenwartigen Sachlage — der Forderung der Beschéftigung des SDG 8 (sowie der
Bekampfung der Armut des SDG 1, der Forderung nachhaltiger Stadte und Gemeinden des
SDG 11 sowie dem Klimaschutz des SDG 13) der Vorrang einzurdumen. Die somit zum
gegenwartigen Zeitpunkt als nachhaltig eingestufte Mdglichkeit der Prifung der beschleu-
nigten Grundqualifikation in ausgewahlten Fremdsprachen schliel3t jedoch keinesfalls aus,
dass zu einem spateren Zeitpunkt — etwa wegen negativer Erfahrungen in der Praxis — eine
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erneute Abwagung zu einem anderen Ergebnis gelangt. Entsprechendes gilt fir die Aner-
kennung ukrainischer Fahrerqualifizierungsnachweise, die prifungsfreie Umschreibung uk-
rainischer Fahrerlaubnisse sowie fiir das Ablegen der theoretischen Fahrerlaubnispriifung
auf Ukrainisch oder Kurmandschi.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand
Bund

Die Anderungen haben keine haushalterischen Auswirkungen auf die Einnahmen und Aus-
gaben des Bundes.

Lander (inkl. Kommunen)

Die Anderungen haben keine haushalterischen Auswirkungen auf die Einnahmen und Aus-
gaben der Lander.

4. Erfallungsaufwand
[wird im weiteren Verfahren noch Uberarbeitet]
a) Kurzbeschreibung

Die Birgerinnen und Burger werden um rund 31 000 Stunden und rund 7,2 Millionen Euro
pro Jahr entlastet. Dies ist zum einen auf die Reduzierung der Dauer der praktischen Pri-
fung zum Erwerb der Grundqualifikation als Berufskraftfahrer und zum anderen auf die Auf-
nahme von drei Landern in die Anlage 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung zuriickzufihren.
Grol3teil der Sachkostenanderung — rund 5 Millionen Euro — ist auf die Schaffung der M6g-
lichkeit zuriickzufiihren, dass die Untersuchung des Sehvermdgens nach Ziffer 2.1 der An-
lage 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung fir die Erteilung oder Verlangerung einer Fahrerlaub-
nis der Klassen C, C1, CE, C1E und D, D1, DE, D1E und der Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beférderung vom Augenoptikerbetrieb anstatt vom Augenarzt durchgefuhrt werden darf

Die Wirtschaft wird um rund 42 000 Euro pro Jahr entlastet. Diese Entlastung ist tGberwie-
gend auf die Reduzierung der Dauer der praktischen Prifung zurtickzufihren.

Der Landesverwaltung (inkl. Kommunalverwaltung) entsteht ein einmaliger Erfullungsauf-
wand von rund 130 000 Euro und ein jahrlicher Erfullungsaufwand in Héhe von rund 8 000
Euro.

b) Uberblick der Erfiillungsaufwandsanderungen (Tabellarische Zusammenfassung
nach Normadressat und Vorgabe)

Erfallungsaufwand fur Blrgerinnen und Birger

Jahrlicher Einmaliger
Erfullungs- Erfullungs-
. i Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
Al .Regelungs-. el v Aufwand (in Stunden _Elnma- Aufwand (in Stunden
Ifd. | entwurf; Norm (88); Fallzahl - lige Fall- X
. . pro Fall (in bzw. Tsd. pro Fall (in bzw. Tsd.
Nr. Bezeichnung der und Ein- . zahl und .
- Minuten Euro) oder L Minuten Euro) oder
Vorgabe heit - Einheit g
bzw. Euro) | ,geringfl- bzw. Euro) | ,geringfl-
gig” (Be- gig” (Be-
griindung) griindung)
Artikel 1 Nummer 9; | 800 Prak- | o . ¢ Zeitauf-
1.1 | 81 Absatz 2 Satz 1 | fische wand: -60 | wand: -800
i.V.m. Anlage 2 | Prufun- Minuten Stunden
BKrFQV;  Priifung | 9€N
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Jahrlicher Einmaliger
Erfullungs- Erfullungs-
. o Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
ifd MG Begelungs—' Jahrliche | oyand (in Stunden BT Aufwand | (in Stunden
. | entwurf; Norm (88); Fallzahl 7 lige Fall- :
Nr Bezeichnung der und Ein- | Pr@ Fall (in bzw. Tsd. zanlund | PO Fall (in bzw. Tsd.
: - Minuten Euro) oder L Minuten Euro) oder
Vorgabe heit b Y Einheit Y
zw. Euro) | ,geringfu- bzw. Euro) | ,geringfl-
gig” (Be- gig” (Be-
griindung) griindung)
zum Erwerb der
Grundqualifikation
(Anderung) (a*)
Artikel 1 Num- .
merla; 81 Ab- 5\2:%”% Mi-
satz 3a BKrFQV; nuten.
1.2 | Zulassungsvoraus- Sachauf- 0
setzung fur den Er- .
wand: 0
werb der Grundqua- Euro
lifikation (Anderung)
Artikel 1 Num-
merlb; §1 Ab-
satz 5 Satz 2 Zeitauf-
BKrFQV; Zulas- wand: 0 Mi-
sungsvorausset- nuten
1.3 | zung fiir den Erwerb Sachauf- 0
der Grundqualifika- wand: 0
tion fiir Inhaber einer Euro ’
Fachkunde-Be-
scheinigung (Ande-
rung)
Artikel 1 Num- .
mer2a; 82 Ab- i‘;’rt%”fo Mi-
satz 6 BKrFQV; Pri- nuten.
1.4 | fung fur den Erwerb Sachauf- 0
der beschleunigten wand: 0
Grundqualifikation Euro ’
(Anderung)
Artikel 1 Num-
mer2d; 82 Ab-
satz10 Satz 4 Zeitauf-
BKrFQV;  Prifung wand: 0 Mi-
fur den Erwerb der nuten'
1.5 | beschleunigten Sachauf- 0
Grundqualifikation wand: 0
fur Inhaber einer Euro ’
Fachkunde-Be-
scheinigung (Ande-
rung)
Artikel 1 Num-
mer3b; §3 Ab- Zeitauf-
satz 3 BKrFQV; Zu- wand: 0 Mi-
16 lassungsvorausset- nuten 0
' zung fur den Unter- Sachauf-
richt und fur Prufun- wand: 0
gen in besonderen Euro
Fallen (Anderung)
Artikel 1 Nummer 4; Zeitauf-
17 | g4 Absatz 1 wand: O Mi- | O
BKrFQV; nuten
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Jahrlicher Einmaliger
Erfullungs- Erfullungs-
. o Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
ifd Al Begelungs—' Jahrliche | ) svand (in Stunden SluEs Aufwand | (in Stunden
. | entwurf; Norm (88); | Fallzahl Fall in | bzw. Tsd lige Fall- il i |l
Nr. Bezeichnung der und Ein- p{\;)_ U E | d : zahl und pM_ E : d :
Vorgabe heit . inuten uro_) oder Einheit inuten uro_) oder
zw. Euro) | ,geringfu- bzw. Euro) | ,geringfl-
gig” (Be- gig” (Be-
griindung) griindung)
Weiterbildung  (An- Sachauf-
derung) (b*) wand: 0
Euro
Artikel 2 Nummer 7;
§ 11 Absatz 1 Satz 1 Zeitauf-
und 2 i. V. m. Anlage wand: 0 Mi-
18 4 FeV; Anforderung nuten 0
' fur die Bewerbung Sachauf-
um eine Fahrerlaub- wand: 0
nis (Eignung) (Ande- Euro
rung)
Artikel 2; 8§12 Ab-
satz6, 8§24 Ab-| 125.250
satz 1 Nr. 1und § 48 | Eig-
Absatz 5 Nummer 2 | nungsun-
i.V.m. Anlage 6 | tersu- Sachauf- Sachkos-
1.9 | Nummer 2.1 FeV; | chungen wand: -40 | ten: -5.010
RegelmaRige arztli- | (Untersu- | Euro Tsd. Euro
che und augenérztli- | chung
che Eignungsunter- | Sehver-
suchung fir Berufs- | mogen)
fahrer (Anderung)
~geringfi-
Artikel 2 Nummer 4; gig“  (ge-
§ 28 Absatz 4 Satz 1 ringe Fall-
1.10 Nummer 8 Fev; zah_l ur_]d
' Streichung der 1. Al- geringfugi-
ternative (Abschaf- ger Auf-
fung) wand pro
Fall)
Artikel 2 Num- Zeitauf- Ze't?f'
mer 12; § 31i.V.m. | 10.000 | wand: -180 | Ya% -
. : 30.000
111 Anlag.e 11 FeV; Um- | Um- . Minuten Stunden
schreibung der | schrei- Sachauf- s
. .. ; achkos-
Fahrerlaubnis (An- | bungen wand: -215 ;
derung) Euro ten: -2.150
Tsd. Euro
Summe Zeitauf-
wand (in Stunden) =DELY v
Summe  Sachauf- 7160 0

wand (in Tsd. Euro)

Erfallungsaufwand fir die Wirtschaft
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pflichten (IP)

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall o pro Fall . .
inuten+ | Jericrer inuten+ | Enmaige
Artikel Rege- shrlich Lohnkos- fw gd . Lohnkos- fw gd
lungsentwurf; LElirie ten pro autwan .Elnma- ten pro auiwan
Ifd. Norm (88): Bé- = Fallzahl Stunde (in Tsd. lige Fall- Stunde (in Tsd.
Nr. . ’ und Ein- - Euro) oder | zahl und ' Euro) oder
zeichnung der - (Wirt- - L (Wirt- g
heit ~geringfl- Einheit ~geringfi-
Vorgabe schafts- L schafts- L
zweig) + 9'9 d(Be' zweig) + 9'9 d(Be-
Sachkos- LR Sachkos- LR
ten in tenin
Euro) Euro)
Artikel 1 Num-
mer 9; § 1 Abs.
2 Satz 1i.V.m.
Anlage 2 800 Prak- '_53’1 Eurg
. . . =(-60/60
BKrFQV; Pri- tische
2.1 - 53,10 -42
fung zum Er- Prufun- /h
werb der gen Eurq
Grundqualifi- (WZ:P))
kation (Ande-
rung) (a*)
Artikel 1 Num-
mer 4; § 4 Abs. 0 Euro
1 BKrFQV; =(0/60*
2.2 | Weiterbildung - 0,00 0
Aufwand Aus- Euro/h + 0
bilder (Ande- Euro)
rung) (b*)
Artikel 4 Num-
mer 1; 8 20 ~geringfi-
GUKGrKabota- gig® (ge-
geV; Beantra- ringe Fall-
gung von Fah- zahl  und
23 rerbescheini- Ja geringfugi-
gungen (Ande- ger  Auf-
rung: id-ip wand pro
200611011526 Fall)
0311) (c*)
Summe (in
Tsd. Euro) 42 Y
davon aus In-
formations- 0

Erfallungsaufwand der Verwaltung
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vor-
gabe

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jéahrlicher
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfl-
gig” (Be-
grin-
dung)“

Einma-
lige Fall-
zahl und

Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfi-
gig* (Be-
grindung)

3.1

Artikel 1
Nummer
2b; § 2 Ab-
satz 8
BKrFQV;
Prufung
der be-
schleunig-
ten Grund-
qualifika-
tion in an-
deren
Sprachen
als
Deutsch
(Neu)

Land

11HK

8.000 Euro
= (0 +8.000
Euro)

1IHK

80.000
Euro

= ©
+80.000
Euro)
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Euro)

50

3.3
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Nummer
11; § 31
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der Fahrer-
laubnis
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laubnis-
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3.4
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201708020
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geringfugi-
ger  Auf-
wand pro
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. pro Fall Jéahrlicher pro Fall . .
gggg_l (Minuten * | Erfullungs- (Minuten * Elr?lmﬁlr:gzr
lungsent- Jahrliche Ll a_ufwand Einma- Ll es- aufwand
Ifd. | wurf, Norm | Bund/ | Fallzan | " Pro (= ey U i
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Nr (88); Be- Land und Ein- Stynde Euro) oder zahl und Stynde Euro) oder
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(")
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klusive
Kommu-
nen)

c) Erlauterungen der Erfullungsaufwande ausgewéhlter Vorgaben nach Normadres-
sat

Burgerinnen und Blrger

Zu Ifd. Nr. 1.1; Prufung zum Erwerb der Grundqualifikation; 8§ 1 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Anlage
2 BKrFQV

Der Zeitaufwand fir die praktische Prifung wird um insgesamt 60 Minuten reduziert. Laut
der bundeweiten Statistik zu den Prifungen gemal Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
der DIHK (Stand 2024) erlangen pro Jahr etwa 800 Personen die Grundqualifikation nach
Prifungsarten im Guterverkehr beziehungsweise nach Prifungsarten im Personenverkehr
(Mittelwert der Jahre 2022-2024). Der Zeitaufwand der Birgerinnen und Blrger reduziert
sich somit um 800 Stunden.

Zu den Ifd. Nr. 1.2 bis 1.6; Zulassungsvoraussetzungen

Durch die Aufnahme von Zulassungsvoraussetzungen zu Prifungen entsteht kein neuer
Aufwand. Entsprechende Vorschriften fanden sich zuvor in der Mustersatzung des Indust-
rie- und Handelskammertages.

Zu Ifd. Nr. 1.7; Weiterbildung; 8 4 Abs. 1 Berufskraftfahrergualifikationsverordnung

Die Streichung von Satz 4 fuhrt zu keiner Erfullungsaufwandséanderung. Die Folge ist viel-
mehr eine hdhere Flexibilitat seitens der Berufskraftfahrer, da Themenbereiche auch hau-
figer wiederholt werden kénnen. Die Anzahl der zu vertiefenden und aufzufrischenden Un-
terkenntnisbereiche bleibt aber unverandert, genauso wie die Dauer der Weiterbildung.



- 27 - Bearbeitungsstand: 15.01.2026 15:09

Zu Ifd. Nr. 1.8; Anforderung fiir die Bewerbung um eine Fahrerlaubnis (Eignung); 8 11 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2.i.V.m. Anlage 4 Fahrerlaubnis-Verordnung

Im Gegensatz zu gehoérlosen Bewerbern um eine Fahrerlaubnis waren hochgradig hérge-
schadigte Personen verpflichtet, eine adaquate Horhilfe zu tragen. Diese Pflicht entfallt zu-
kinftig zu Gunsten einer ausdriicklichen Empfehlung. Eine hochgradige Horstérung liegt
vor, wenn eine Person beispielsweise einen Gesprachspartner bei normaler Lautstéarke
nicht mehr héren kann. Es ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen einer hochgradigen
Horstérung eine entsprechende Hoérhilfe aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung des
Alltags sowieso im Besitz des Betroffenen ist. Zudem ist anzunehmen, dass ein nicht uner-
heblicher Anteil der Betroffenen auch ohne die Pflicht zum Tragen einer Horhilfe aus Ei-
geninteresse von einer Horhilfe beim Flhren eines Kraftfahrzeugs Gebrauch machen wird.
Es ergibt sich somit keine Anderung des Erfiilllungsaufwands durch die Neuregelung

Zu Ifd. Nr. 1.9: RegelmaRige arztliche und augenarztliche Eignungsuntersuchung flir Be-
rufsfahrer; § 12 Absatz 6, § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 8 48 Abs. 5 Nummer 2 i.V.m. Anlage 6
Nummer 2.1 FeV

Kinftig kénnen Bewerber fur die Erteilung oder Verlangerung einer Fahrerlaubnis der Klas-
sen C, C1, CE, C1E und D, D1, DE, D1E sowie der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung
die erforderlichen Untersuchungen des Sehvermdégens nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 FeV
bei einem Augenoptikerbetrieb statt bei einem Augenarzt oder bestimmten anderen Arzt
vornehmen lassen.

Zu der Untersuchung des Sehvermégens zahlen dabei die Prifung der zentralen Tages-
sehscharfe nach DIN 58220, des Gesichtsfeldes, des Stereosehens und des Kontrast- oder
Dammerungssehens. Die Kosten liegen beim Augenarzt hierfir zwischen etwa 80 Euro und
120 (siehe https://www.praxis-augenglueck.de/augenarzt-qutachten-fahrgastbefoerde-
rung-bus-de-108.html, https://www.mobile.de/magazin/artikel/fuehrerschein/sehtest und
https://www.artemiskliniken.de/magazin/augenaerztliches-gutachten-wann-ist-es-erforder-
lich-1/; zuletzt aufgerufen am 21.01.2026). Fir die weitere Berechnung wird mit einem Mittel
von 100 Euro pro Fall gerechnet.

Die Preisspanne beim Augenoptiker ist derzeit noch ungewiss. Vor allem, da nur Preise von
Einzelleistungen recherchiert werden kénnen und der Preis des fur den Erwerb der Fahrer-
laubnis erforderliche Leistungspakets davon abweichen kann.

Sehtests fir die Klassen A, B, L und T kosten um die 35 Euro, kénnen aber auch kostenlos
sein — insbesondere dann, wenn auch eine Sehhilfe beim Optiker erworben wird. Neben
der Prufung der zentralen Tagessehscharfe ist auch die Prifung des Kontrast- oder Dam-
merungssehens sowie die Prifung des Stereosehens in diesem Preis meist inkludiert. Die
Prifung des Gesichtsfelds ist oft Teil von Augenscreening-Paketen und kann insgesamt
etwa 90 Euro kosten (siehe https://optik-thierbach.de/; zuletzt aufgerufen am 21.01.2026).
Bei dem genannten Paket wird neben dem Gesichtsfeld auch eine Autorefraktometermes-
sung, eine Augeninnendruckmessung und ein OCT Netzhautscreening durchgefihrt. An-
genommen, die Gesamtkosten sind auf alle Leistungen gleichmafig aufgeteilt, kostet die
Gesichtsfeldprifung demnach etwa 22,5 Euro.

In Summe konnte die Prufung nach Anlage 6 Nummer 2.1 FeV bei einem Augenoptiker
somit rund 57,5 Euro und damit rund 40 Euro weniger als beim Augenarzt kosten.

Bei der Bestimmung der Fallzahl wird, ausgehend vom aktuellen Bestand an Berufskraft-
fahrern im Giuterverkehr (stand 2022 etwa 480 000 Personen, siehe https://www.desta-
tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/05/PD22 N023 13.html?utm_source=chat-

gpt.com; zuletzt aufgerufen am 21.01.2026), im Personenverkehr (stand 2024 etwa
100 000 Personen, siehe  https://www.vdv.de/personal-und-fachkraeftebedarf-im-
oepnv.aspx; zuletzt aufgerufen am 21.01.2026) und an Taxifahrern (stand 2020-2022 etwa
250 000 Personen, siehe https://bundesverband.taxi/zahlen-und-fakten/; zuletzt aufgerufen
am 21.01.2026), angenommen, dass sich 166 000 Personen pro Jahr einer Untersuchung
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des Sehvermdgens nach Ziffer 2.1 der Anlage 6 FeV unterziehen missen, da die Fahrer-
laubnis alle funf Jahre erneuert werden muss.

Trotz mdglichen Preisunterschied werden auch weiterhin Personen den Augenarzt und
nicht den Augenoptiker aufsuchen, etwa weil auch andere Untersuchungen durchgefihrt
werden sollen.. Fur die weitere Schatzung wird angenommen, dass 75 Prozent (125 250
Personen) kiunftig die Sehtests beim Augenoptiker statt beim Augenarzt vornehmen lassen
werden.

Dadurch errechnet sich eine Entlastung von rund 5 Millionen Euro an Sachkosten.

Zu If. Nr. 1.10; Streichung der 1. Alternative § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 Fahrerlaubnis-
Verordnung

Mit der Streichung der 1. Alternative des § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 Fahrerlaubnis-
Verordnung wird die Regelung aufgehoben, dass Fuhrerscheine von Personen, die einen
Fuhrerschein eines Drittstaates, welcher nicht in Anlage 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung
aufgefuhrt ist, ohne erfolgreiche Ablage einer theoretischen bzw. praktischen Prifung um-
getauscht haben, in Deutschland nicht zum Fihren von Fahrzeugen berechtigen. Nach alter
Regelung mussten demnach Betroffene eine theoretische bzw. praktische Prifung in
Deutschland ablegen, sofern sie in Deutschland wohnhaft sind und von ihrem EU/EWR-
Fuhrerschein in Deutschland Gebrauch machen wollten. Urspringlich wurde diese Rege-
lung zur Bekédmpfung des sogenannten Fiihrerscheintourismus eingefuhrt. Aufgrund bereits
bestehender strengerer Regelungen spielt der Fuhrerscheintourismus in der Praxis keine
erhebliche Rolle mehr.

Daruber hinaus ist eine mdgliche Fallkonstellation denkbar, in der Inhaber eines EU/EWR-
Fuhrerscheins ,unabsichtlich“ von der Regelung betroffen sind: Verlegt ein Inhaber eines
Fihrerscheins eines Drittstaats seinen Wohnsitz in ein EU/EWR-Land, welches ein bilate-
rales Abkommen mit dem entsprechenden Drittstaat unterhélt, sodass der Fihrerschein
prufungsfrei umgetauscht werden kann und verlegt diese Person zu einem spéateren Zeit-
punkt seinen bzw. ihren Wohnsitz nach Deutschland, musste eine theoretische und prakti-
sche Prufung abgelegt werden. Anderenfalls berechtigt der bereits umgetauschte EU/EWR-
Fuhrerschein nicht zum Fuhren von Kraftfahrzeugen in Deutschland.

Der oben beschriebene Fall sollte selten auftreten, wobei im Einzelfall ein Zeitaufwand von
etwa 90 Minuten (45 Minuten fur die theoretische sowie 45 Minuten fur die praktische Prii-
fung) entsteht. Bei einer erwartbar niedrigen Fallzahl und einer geringen Einzelfallbelastung
wird von einem Erfiilllungsaufwand in vernachlassigbarer Hohe ausgegangen.

Zu Ifd. Nr. 1.11; Umschreiben der Fahrerlaubnis, 8 31 i.V.m. Anlage 11 Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung

Inhaber einer israelischen, montenegrinischen oder ukrainischen Fahrerlaubnis missen in
den aufgenommenen Fahrerlaubnisklassen kinftig bei der Umschreibung ihrer Fahrerlaub-
nis keine theoretische und praktische Fahrerlaubnispriifung mehr absolvieren. Dadurch re-
duzieren sich sowohl die Sachkosten wie auch Zeitaufwande.

Konkrete Fallzahlen lassen sich nicht ermitteln, da nicht abzuschatzen ist, wie viele Perso-
nen von dieser Moglichkeit tatsachlich Gebrauch machen werden.

Folgende Zahlen lassen sich jedoch schatzen:
Ausgehend von der Anzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland geflohen

und Uber 18 sind (etwa 70% von 1,23 Millionen Menschen; siehe https://data.un-
hcr.org/en/situations/ukraine und https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
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Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-alters-
gruppen.html)) und Personen, mit  Fdhrerschein - davon 80% -
(https://iwww.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/autofahren-ist-jungen-erwachse-
nen-weiter-wichtig-35812), kann ein Maximum von einmalig etwa 600 000 Personen ange-
nommen werden, die von diesem Angebot Gebrauch machen kdénnten. Da nicht angenom-
men werden kann, dass alle hiervon Gebrauch machen werden (beispielsweise, weil sie in
die Ukraine zurtickkehren) wird angenommen, dass etwa die Halfte davon — ca. 300.000
Personen — die Fahrerlaubnis umtauschen werden.

Fur diese Personen reduziert sich der Aufwand, da die bisher notwendige theoretische und
praktische Fahrerlaubnisprifung nicht mehr absolviert werden muss. Der Zeitaufwand wird
mit Wegzeiten zur theoretischen und praktischen Prifung sowie die Prufungen auf ca. 3
Stunden geschatzt. Die Sachkostenanderung wird von der Nachmessung zur Vierzehnten
Verordnung zur Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung (Regelungsvorhabennummer
4818) tibernommen (-215 Euro Sachkosten; siehe OnDEA, id-ip: 2020010908160001). Da-
raus ergaben sich ein reduzierter Aufwand von -1 050.000 Stunden und -75,3 Millionen
Euro an Sachkosten.

Fur die Betroffenen tritt zwar eine reale Entlastung ein, gemaf der Erfullungsaufwandme-
thodik ist dieser Erfiullungsaufwand jedoch nicht als negativer Einmalaufwand auszuweisen.

Auch herkdmmliche Zuwanderungen durch Ukrainerinnen und Ukrainer, unabhangig von
der derzeitigen Kriegssituation, kdnnen kinftig von der Erweiterung in der Anlage 11 Fahr-
erlaubnis-Verordnung Gebrauch machen und das Angebot der Umschreibung ihres Fih-
rerscheins wahrnehmen. Fir die Bestimmung dieser Fallzahl kann die Wanderungsstatistik
als Ausgangspunkt genutzt werden. Laut dieser gab es aus der Ukraine etwa 13 000 Zu-
zlige pro Jahr in den Jahren vor Kriegsbeginn (Mittelwert der Jahre 2016 bis 2021) (Wan-
derungsstatistik, siehe Genesis Tabelle 12711-0008, Statistisches Bundesamt). Dieselbe
Mdglichkeit gilt kiinftig auch fur Personen, die aus Israel nach Deutschland ziehen — laut
Wanderungsstatistik gab es in den Jahren 2016 bis 2021 etwa 2 600 Zuztige pro Jahr und
Person aus Israel und etwa 2 300 aus Montenegro.

Die zuvor aufgefihrten Anteile hinsichtlich Personen Uber 18 Jahre (70%) und Personen
mit Fuhrerschein (80%) kénnen erneut angesetzt werden, wodurch sich eine jahrliche Fall-
zahl von etwa 10 000 Umschreibungen errechnet. Die Reduzierung des Zeitaufwands (-3
Stunden) und der Sachkosten (-215 Euro) werden von der zuvor genannten Nachmessung
Ubernommen. Insgesamt ergeben sich damit jahrlich Einsparungen von — 30 000 Stunden
und 2,2 Millionen Euro.

Nachrichtlich: Prifungen in Fremdsprachen

Es kdnnen Entlastungen fur die Personen entstehen, die die Prifung in einer Fremdsprache
ablegen, da Kosten, die eventuell durch Sprachkurse zum Erwerb der erforderlichen
Deutschkenntnisse entstehen, u.a. wegfallen. Dies ware aber eine mittelbare Wirkung der
Rechtsé&nderung und z&hlt methodisch nicht zum Erfillungsaufwand.

Wirtschaft

Der KMU-Test wurde durchgefihrt. Kleine und mittlere Unternehmen sind vom dem Rege-
lungsvorhaben nicht betroffen.

Prifung zum Erwerb der Grundqgualifikation; 8 1 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Anlage 2 BKrFQV

Die Fallzahl und die Zeitaufwandsanderung werden spiegelbildlich von der Ifd. Nr. 1.1 tUber-
nommen (800 Prufungen und 60 Minuten). Als Lohnkostensatz wird das hohe Qualifikati-
onsniveau des Wirtschaftsabschnitts P (Erziehung und Unterricht) in H6he von 53,10 Euro
pro Stunde angesetzt.
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Dadurch reduziert sich der Erfullungsaufwand fur die Prifer bei der IHK um rund 42 000
Euro.

Nachrichtlich: Wegfall der Ubergangsregelung nach § 11 Absatz 4 Berufskraftfahrerqualifi-
kationsgesetz a.F. zum Ausstellen von Papierbescheinigungen

Durch den Wegfall der Ubergangsregelung des § 11 Absatz 4 Berufskraftfahrerqualifikati-
onsverordnung a.F. entsteht kein Erfullungsaufwand, da keine Neuregelung getroffen, son-
dern eine Ubergangsregelung bis zur Inbetriebnahme der Schnittstelle fur die Industrie- und
Handelskammern und fir die anerkannten Ausbildungsstatten zum Berufskraftfahrerquali-
fikationsregister gestrichen wird.

Verwaltung

Bund

Fur die Verwaltung des Bundes entsteht kein Erfillungsaufwand.

Lander (inkl. Kommunen)

Zu Ifd. Nr. 3.1; Prufung der beschleunigten Grundqualifikation in anderen Sprachen als
Deutsch; § 2 Absatz 8

Durch die Mdglichkeit, die Prifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation in
Fremdsprachen abzulegen, entstehen den Industrie- und Handelskammern durch die Uber-
setzung des Fragenkatalogs, der zukiinftig ausschlie3lich aus Multiple-Choice-Fragen be-
stehen soll, in Abhéngigkeit der jeweiligen Sprache einmalige Kosten in Hohe von ca.
10.000 Euro, mithin insgesamt einmalig 80.000 Euro.

Fur die laufenden Aktualisierungskosten und das Managen des Aufgabentools werden
schatzungsweise 10% der einmaligen Kosten angenommen. Somit &ndert sich der jahrliche
Erflllungsaufwand um rund 8 000 Euro. Durch die Umstellung auf ausschlie3lich Multiple-
Choice-Fragen entsteht keine Erhéhung der Korrekturkosten.

Im Rahmen der Lander- und Verbéandebeteiligungsrunde wurde angemerkt, dass jeder Pri-
fungsteilnehmer, der die Priifung in seiner Muttersprache ablegen kann, dies auch tun wird.
Infolgedessen konnten die Vorbereitung der Prifungsunterlagen und die Kommunikation
mit den Prifungsteilnehmern auf Seiten der Industrie- und Handelskammern komplizierter
und aufwandiger werden.

Folgt man der Einschéatzung der Lander- und Verbandebeteiligungsrunde, misste ange-
nommen werden, dass alle Personen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, eine Pri-
fung in ihrer Muttersprache bevorzugen wirden. Dariiber, wie viele dieser Personen die
Prifung in einer der nun angebotenen Sprachen ablegen werden, kann keine prognostische
Aussage getroffen werden.

Zu Ifd. Nr. 3.2 Fragenkatalog fiir die theoretische Fahrerlaubnisprifung

Den Technischen Priifstellen entstehen durch die erforderliche Ubersetzung des Fragen-
katalogs der Theoretischen Fahrerlaubnisprifung auf Ukrainisch und Kurmandschi und er-
forderliche technischen Anpassung Kosten in Hohe von ca. 50.000, die allerdings bereits
durch die bestehenden Gebuhreneinnahmen abgegolten sind, da 1 Euro der Prifungsge-
buhren pro Prufung durch die Technischen Prifstellen fir die Weiterentwicklung der Pri-
fung verwendet werden muss.

Zu Ifd. Nr. 3.3; Umschreiben der Fahrerlaubnis 8 31 i.V.m. Anlage 11 Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung
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Bei Beantragung einer Umschreibung der Fahrerlaubnis durch Personen aus der Ukraine,
aus Montenegro oder aus Israel entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand. Es kann keine
konkrete Fallzahl ermittelt werden, da nicht abzuschéatzen ist, wie viele Personen von dieser
Mdglichkeit Gebrauch machen werden.

Da keine konkreten Fallzahlen vorliegen, kann lediglich der Einzelfall geschétzt werden.

Fur die Umschreibung wird pro Fall ein Zeitaufwand von 18 Minuten geschatzt. Dieser setzt
sich aus den Standardaktivitaten ,Formelle Prifung, Daten sichten* (StA 3, Komplexitat
einfach, 5 Minuten), ,Inhaltliche Priifung, Daten erfassen” (StA 8 Minuten, Komplexitat ein-
fach, 8 Minuten) und ,AbschlieRende Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen* (StA
11, Komplexitat einfach, 5 Minuten) zusammen.

Als Lohnkostensatz werden 40,70 Euro pro Stunde angesetzt, was dem Durchschnitt auf
Kommunalebene entspricht. Dadurch betragen die Einzelfallkosten rund 12 Euro.

Bei dem Erfullungsaufwand handelt es sich um ,Sowieso“-Aufwande, da sie der Verwaltung
auch entstehen wirden, wenn lIsrael, Montenegro und die Ukraine nicht in die Anlage 11
der Fahrerlaubnis-Verordnung aufgenommen wiirden. So ist davon auszugehen, dass Per-
sonen mit einer israelischen, montenegrinischen oder ukrainischen Fahrerlaubnis, die ihren
Fuhrerschein nun prifungsfrei umschreiben kénnen, ansonsten eine theoretische und prak-
tische Prufung ablegen wiirden, um eine deutsche Fahrerlaubnis zu erhalten. Auch dann
entstiinde fur die Verwaltung hinsichtlich der Ausstellung der deutschen Fahrerlaubnis Auf-
wand. Durch die Aufnahme von Israel, Montenegro und der Ukraine in die Anlage 11 Fahr-
erlaubnis-Verordnung entfallt der Auftrag an die Technischen Prifstellen, wodurch pro Fall
nach Schatzung jedoch nur geringe Einsparungen entstehen.

5. Weitere Kosten

Durch die Aufnahme der Zulassungsvoraussetzungen zu Prifungen entsteht den Industrie-
und Handelskammern kein neuer Aufwand. Entsprechende Vorschriften fanden sich zuvor
in der Mustersatzung des Industrie- und Handelskammertages.

Durch die Mdglichkeit, die Priifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation in
ausgewahlten Fremdsprachen abzulegen, entstehen Kosten (Ubersetzung, Aktualisierung
und Korrektur). Diese werden auf die Prifungsteilnehmer im Rahmen der beschleunigten
Grundqualifikation (ca. 26 543 gemal DIHK-Statistik 2022) umgelegt. Die Prifungsgebihr
fur die Regelgebiihr betragt derzeit durchschnittlich 110 Euro. Bei der Ubersetzung des
gesamten Fragenfundus in die acht Fremdsprachen wiirde sich voraussichtlich eine Gebiihr
von 140 Euro ergeben.

Fur Personen, die ihre ukrainische Fahrerlaubnis umtauschen, entfallen jeweils die Gebuh-
ren der Technischen Prifstellen und der nach Landesrecht zustandigen Behdrden fir die
jeweilige Fahrerlaubnisprifung fur die jeweilige Klasse. (Im Einzelnen siehe Ziffern 401 und
402 der Anlage (zu 8 1) der Gebuhrenordnung fur Malinahmen im Stral3enverkehr). Fur
den Umtausch des ukrainischen Fihrerscheins in einen deutschen EU-Fuhrerschein ent-
stehen Gebuhren in Hohe von 36,30 Euro.

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen

Diese Verordnung hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Die Verordnung bie-
tet keine Grundlage flr verdeckte Benachteiligungen, Beteiligungsdefizite oder die Verfes-
tigung tradierter Rollen. Zudem sind weder positive noch negative demografische Auswir-
kungen zu erwarten.
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VII. Befristung; Evaluierung

Hinsichtlich der Méglichkeit, die Prifung der beschleunigten Grundqualifikation in Fremd-
sprachen abzulegen, wird die Deutsche Industrie- und Handelskammer dem Bundesminis-
terium flr Verkehr jahrlich zum 31. Januar einen Bericht Uber die Akzeptanz, den Verwal-
tungsaufwand, die Sprachenauswahl und die Qualitatssicherung in nicht personenbezoge-
ner Form vorlegen. Nach Auskunft der Deutschen Industrie- und Handelskammer werden
die dem Bericht zu Grunde liegenden Informationen bereits aus Eigeninteresse von den
Industrie- und Handelskammern im Rahmen ihrer Prifungszustandigkeit erhoben und von
der Deutschen Industrie- und Handelskammer in einem entsprechenden Bericht ausgewer-
tet. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer steht bereits jetzt im Austausch mit dem
Bundesministerium fur Verkehr zu Prifungen, die von den Industrie- und Handelskammern
im Zusammenhang mit der Berufskraftfahrerqualifikation abgenommen werden, insbeson-
dere zu Prifungszahlen und Bestehensquoten. Die Deutsche Industrie- und Handelskam-
mer wird diesen Bericht um die Aspekte der Prifung zur Erlangung beschleunigten Grund-
qualifikation in Fremdsprachen erweitern.

Der Bericht umfasst insbesondere
e in welchem Umfang die Industrie- und Handelskammern Prifungen in den acht
Fremdsprachen durchgefiihrt haben (aufgeschliisselt nach Sprache und Art der Prii-
fung),

e ob und inwieweit sich die Teilnehmerzahlen insgesamt verandert haben,

e ob und inwieweit sich die Bestehensquoten verbessert haben (aufgeschlisselt nach
Sprache und Art der Priifung),

¢ 0b und inwieweit sich der Verwaltungsaufwand der Industrie- und Handelskammern
verandert hat,

e ob und inwieweit sich die Qualitat der Prifungen verandert hat,
e 0b und inwieweit die Sprachauswahl anzupassen ist.
Das Bundesministerium fur Verkehr wird regelmaf3ig tiberprifen, ob Anpassungen der Re-

gelungen zur Prifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation in Fremdspra-
chen erforderlich sind.



-33- Bearbeitungsstand: 15.01.2026 15:09

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a (8 1 Absatz 3a)

Es handelt sich um eine Zulassungsvoraussetzung zur Priifung, die vom Verordnungsgeber
zu erlassen ist. Eine entsprechende Regelung fand sich bislang in der Mustersatzung des
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (Stand 28. September 2017).

Zu Buchstabe b (8 1 Absatz 5 Satz 3)

Es handelt sich um eine Zulassungsvoraussetzung zur Priifung, die vom Verordnungsgeber
zu erlassen ist. Eine entsprechende Regelung fand sich bislang in der Mustersatzung des
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (Stand 28. September 2017).

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 6 Satz 1)

Es handelt sich um eine Zulassungsvoraussetzung zur Prifung, die vom Verordnungsgeber
zu erlassen ist. Eine entsprechende Regelung fand sich bislang in der Mustersatzung des
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (Stand 28. September 2017).

Zu Buchstabe b (8 2 Absatz 8)

Prifungsarten

Die Mdglichkeit der Ablegung der Prifung in anderen Sprachen als Deutsch im Rahmen
der beschleunigten Grundqualifikation gilt fir samtliche Arten der Prifung, mithin sowohl
fur die ,Regelprifung” nach 8§ 2 Absatz 1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz i.V.m. 8§ 2
Absatz 1 bis 8 Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung, der ,Quereinsteigerprifung“ nach
§ 2 Absatz 1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz i.V.m. § 2 Absatz 9 Berufskraftfahrerqua-
lifikationsverordnung und auch der ,Umsteigerprifung” nach 8 2 Absatz 1 Berufskraftfahrer-
qualifikationsgesetz i.V.m. § 3 Absatz 2 Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung.

Sprachenauswahl

Bislang war es gemal3 § 2 Absatz 3 Nummer 2 VWV{G in Verbindung mit 8§ 23 Absatz 1
VwWVIG lediglich mdglich, die Prifung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation
in Deutsch abzulegen. Aufgrund des gravierenden Fahrermangels sowie zur Unterstiitzung
der Fachkrafteeinwanderung soll es trotz der bereits umfangreichen Malinahmen zur Ver-
einfachung des Berufszugangs nunmehr méglich sein, die Prufung auch in folgenden an-
deren Sprachen als Deutsch abzulegen: Englisch, Hocharabisch, Kroatisch, Polnisch, Ru-
manisch, Russisch, Turkisch und Ukrainisch.

Damit wird der Forderung des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 19/23185)
der 19. Legislaturperiode nachgekommen sowie dem Koalitionsvertrag der 21. Legislatur-
periode, in dem die Koalitionspartner vereinbart haben, dem Fahrermangel u.a. durch eine
Reform des Berufskraftfahrerqualifikationsrechts entgegenzuwirken. (vgl. Zeile 843 f. des
Koalitionsvertrags) sowie Blrokratie zurlickzubauen (Zeile 1775 ff. des Koalitionsvertrags).
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Die Vorarbeiten zu dieser Rechtsanderung haben gezeigt, dass die Bedarfe hinsichtlich
ausgewahlter Fremdsprachen unterschiedlich sind bzw. unterschiedlich bewertet werden
und sich unter Beriicksichtigung der Einwanderungsléander nach Deutschland verandern
koénnen. Bei der Auswahl der Fremdsprachen, in denen nunmehr die Prifung zur Erlangung
der beschleunigten Grundqualifikation moglich sein soll, ist der durch die Ubersetzung, Ak-
tualisierung und Uberpriifung der Priifungsfragen hervorgerufene Verwaltungsaufwand zu
bertcksichtigen. Vor diesem Hintergrund verbietet es sich, eine Vielzahl von Fremdspra-
chen zuzulassen (vgl. hierzu die Ausfilhrungen zu den weiteren Kosten). Zudem wurde die
Zulassung einer Vielzahl von Fremdsprachen dem Charakter eines Pilotprojekts widerspre-
chen. Die Auswahl der Fremdsprachen hat sich vielmehr an den zu erwarteten tatsachli-
chen Bedarfen zu orientieren.

Ein Bedarf kann sowohl bei Personen aus Drittstaaten als auch aus EU-Mitgliedstaaten
bestehen:

Die in einem EU-Mitgliedstaat erlangte Berufskraftfahrerqualifikation wird in Deutschland
zwar anerkannt. Fur Personen aus Drittstaaten und EU-Mitgliedstaaten besteht mithin die
Maglichkeit, dass sie die Berufskraftfahrerqualifikation bereits in einem EU-Mitgliedstaat (in
der jeweiligen Landessprache des Mitgliedstaates) erwerben und sodann mit entsprechen-
den Visa bzw. im Wege der Arbeitnehmerfreiziigigkeit in Deutschland eine Beschaftigung
aufnehmen. In diesen Fallen bedarf es daher grundsétzlich nicht der Mdglichkeit der Pri-
fung in einer Fremdsprache.

Ein Bedarf kann bei Personen aus Drittstaaten und EU-Mitgliedstaaten jedoch bestehen,
wenn sie bereits vor Erwerb der Berufskraftfahrerqualifikation Gber eine Arbeitsgenehmi-
gung bzw. einen Aufenthaltstitel verfigen, der erkennen lasst, dass die Erwerbstatigkeit
erlaubt ist bzw. ihren Wohnsitz in Deutschland begriinden. Aus den Zahlen der Ablegung
der theoretischen Fahrerlaubnisprifung in Fremdsprachen in den relevanten Fahrerlaub-
nisklassen (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) wird deutlich, dass es einen grol3en Kreis an
Personen gibt, die erst in Deutschland ihre Fahrerlaubnis erwerben. Hieraus lasst sich
schliel3en, dass diese Personen auch in Deutschland ihre Berufskraftfahrerqualifikation er-
werben wollen.

Orientiert an Zahlen der Ablegung der theoretischen Fahrerlaubnisprifung in den relevan-
ten Fahrerlaubnisklassen der Jahre 2018 bis August 2025 zeigt sich folgende prozentuale
Verteilung der Prifung in Fremdsprachen:

1) Hocharabisch (33,16 %)

2) Russisch (14,35 %)

3) Turkisch (12,96 %)

4) Rumanisch (10,82 %)

5) Kroatisch (10,23 %)

6) Polnisch (5,85 %)

7) Englisch (5,13 %)

8) Andere (Franzosisch (1,99 %), Griechisch (1,53 %), Italienisch (2,26%), Portugiesisch
(0,56%) und Spanisch (1,17%)).

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die Personen, die eine Fahrerlaubnis in den
relevanten Fahrerlaubnisklassen erwerben, auch den Erwerb der Berufskraftfahrerqualifi-
kation anstreben.
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Ein entsprechender potentieller Bedarf an Prifungen in diesen Fremdsprachen spiegelt
sich auch in der ,Marktbeobachtung Guterverkehr — Auswertung der Arbeitsbedingungen
in  Guterverkehr und  Logistik 2024 -  Fahrerberufe* (abrufbar unter:
https://www.balm.bund.de/DE/Themen/Verkehrswirtschaft/Marktbeobachtung/Turnusbe-
richte/turnusberichte.html) wider: Der Giberwiegende Teil auslandischer Berufskraftfahrerin-
nen- und -fahrer aus den EU-Mitgliedstaaten stammt danach aus Polen (46.171; 8,2 %
Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr) und Rumanien (32.207; 2,9 % Zuwachs im Vergleich
zum Vorjahr). Bei Fahrerinnen und Fahrern aus L&ndern aufRerhalb der EU zeigt sich ein
deutlicher Anstieg bei syrischen Beschaftigten (2023: 2.993 Beschéftigte; 11,2 % Zuwachs
im Vergleich zum Vorjahr und Verzehnfachung im Vergleich zu 2017).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sind die Sprachen Englisch, Hocharabisch, Kroa-
tisch, Polnisch, Rumanisch, Russisch und Turkisch aufzunehmen.

Infolge der am 24. Februar 2022 begonnenen militdrischen Aggression Russlands gegen
die Ukraine sind Millionen Menschen aus der Ukraine vertrieben worden. Es ist davon aus-
zugehen, dass — jedenfalls solange die Invasion fortbesteht — weitere Menschen die Ukra-
ine verlassen werden. Um den aus der Ukraine Gefliichteten den Einstieg in den Berufs-
kraftfahrerberuf und die Integration zu erleichtern, wird die Prifung der beschleunigten
Grundqualifikation neben Russisch auch auf Ukrainisch angeboten. Dies erleichtert den Er-
werb einer dauerhaft — und nicht auf einen Schutzstatus beschrénkten — anerkannten Be-
rufskraftfahrerqualifikation und schafft damit Planungssicherheit, sowohl fiir ukrainische Ar-
beitnehmerinnen und Arbeithehmer als auch Arbeitgeber. Daher wurde auch Ukrainisch als
Prifungssprache aufgenommen.

Bericht der Deutschen Industrie- und Handelskammer

Hinsichtlich der Méglichkeit, die Prifung der beschleunigten Grundqualifikation in Fremd-
sprachen abzulegen, wird die Deutsche Industrie- und Handelskammer dem Bundesminis-
terium fir Verkehr jahrlich zum 31. Januar einen Bericht Uber die Akzeptanz, den Verwal-
tungsaufwand, die Sprachenauswahl und die Qualitatssicherung in nicht personenbezoge-
ner Form vorlegen. Nach Auskunft der Deutschen Industrie- und Handelskammer werden
die dem Bericht zu Grunde liegenden Informationen bereits aus Eigeninteresse von den
Industrie- und Handelskammern im Rahmen ihrer Prifungszustandigkeit erhoben und von
der Deutschen Industrie- und Handelskammer in einem entsprechenden Bericht ausgewer-
tet. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer steht bereits jetzt im Austausch mit dem
Bundesministerium fur Verkehr zu Prifungen, die von den Industrie- und Handelskammern
im Zusammenhang mit der Berufskraftfahrerqualifikation abgenommen werden, insbeson-
dere zu Prifungszahlen und Bestehensquoten. Die Deutsche Industrie- und Handelskam-
mer wird diesen Bericht um die Aspekte der Priifung zur Erlangung der beschleunigten
Grundqualifikation in Fremdsprachen erweitern.

Der Bericht umfasst insbesondere

in welchem Umfang die Industrie- und Handelskammern Prifungen in den acht Fremd-
sprachen durchgefiihrt haben (aufgeschlisselt nach Sprache und Art der Prifung),

— obund inwieweit sich die Teilnehmerzahlen insgesamt verandert haben,

— ob und inwieweit sich die Bestehensquoten verbessert haben (aufgeschliisselt nach
Sprache und Art der Prufung),

— ob und inwieweit sich der Verwaltungsaufwand der Industrie- und Handelskammern
verandert hat,

— obund inwieweit sich die Qualitt der Priifungen veréndert hat,


https://www.balm.bund.de/DE/Themen/Verkehrswirtschaft/Marktbeobachtung/Turnusberichte/turnusberichte.html
https://www.balm.bund.de/DE/Themen/Verkehrswirtschaft/Marktbeobachtung/Turnusberichte/turnusberichte.html
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— obund inwieweit die Sprachauswahl anzupassen ist.

Das Bundesministerium fur Verkehr wird regelmaf3ig tiberprifen, ob Anpassungen der Re-
gelungen zur Prufung zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation in Fremdspra-
chen erforderlich sind.

Abgrenzung zu Prifungen in der dualen Berufsausbildung

Bei der beschleunigten Grundqualifikation handelt es sich um einen Beféahigungs- bzw.
Sachkundenachweis und damit um eine personenbezogene Bescheinigung Uber die nach-
gewiesene fachliche Eignung zur Ausiibung einer bestimmten Téatigkeit. Dies unterscheidet
sie von Priufungen im Bildungssystem wie z.B. in der dualen Berufsausbildung. Die Rege-
lungen zur (beschleunigten) Grundqualifikation dienen unter anderem der Harmonisierung
des europaweiten Marktzugangs fur Fahrerinnen und Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge im
Guter- oder Personenverkehr und haben damit eine grundsatzlich andere Zielsetzung als
nationale Bildungsprifungen. Bei Letzteren gehort regelmafiig die deutsche - in Einzelfallen
auch die fremdsprachliche - Sprachkompetenz zum Prifungsgegenstand selbst, so dass
hier eine Substitution ausscheidet.

Zu Buchstabe c
Folgeanderung.
Zu Buchstabe d (8 2 Absatz 10 Satz 4)

Es handelt sich um eine Zulassungsvoraussetzung zur Priifung, die vom Verordnungsgeber
zu erlassen ist. Eine entsprechende Regelung fand sich bislang in der Mustersatzung des
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (Stand 28. September 2017).

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Klarstellung.

Zu Buchstabe b (8 3 Absatz 3)

Es handelt sich um Zulassungsvoraussetzungen zur Prifung, die vom Verordnungsgeber
zu erlassen sind. Eine entsprechende Regelung fand sich bislang in der Mustersatzung des
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (Stand 28. September 2017), die hier
sinngemal dbernommen wurden.

Zu Nummer 4

Nach den europarechtlichen Vorgaben sind in der Weiterbildung verschiedene Kenntnisbe-
reiche abzudecken (vgl. Artikel 7 i.V.m. Anhang | Abschnitt 4 Richtlinie (EU) 2022/2561),
~einschliel3lich der Wiederholung von Lerninhalten, wenn sich herausstellt, dass der Fahrer
gesonderte FordermaflRnahmen bendtigt (vgl. Anhang | Abschnitt 4 Richtlinie (EU)
2022/2561). Eine Beschrankung auf eine nur einmalige Wiederholung ist in den europa-
rechtlichen Vorgaben nicht vorgesehen. Sie ist zwar hierdurch auch nicht ausgeschlossen
und kann sich —z.B. bei missbrauchlichen Féllen — als erforderlich erweisen. Um mehr spe-
zifischen Forderbedarf sowie Flexibilitat zu ermdglichen, soll jedoch auf eine Beschrankung
auf eine nur einmalige Wiederholung verzichtet werden.

Zu Nummer 5 (8 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1)

§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wurde aus Griinden der Ubersichtlichkeit strukturiert.
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Zu Nummer 6 (8 8)
Zu Buchstabe a
Folgeanderung.

Zu Buchstabe b

Die auf Ubergangsvorschriften basierenden Bescheinigungen nach § 11 Absatz 1, 2 und 3
sind im Rahmen des Antrags auf Ausstellung eines Fahrerqualifizierungsnachweises zu-
satzlich zu den in 8 8 Absatz 3 genannten Unterlagen beizufiigen.

Zu Nummer 7

Folgeanpassung aufgrund der Aufhebung des § 11 Absatz 4.
Zu Nummer 8 (§ 11)

Zu Buchstabe a (Aufhebung 8 11 Abséatze 1 und 2 a.F.)

§ 11 Absétze 1 und 2 werden aufgrund des Zeitablaufs (21. Dezember 2021 bei § 11 Absatz
1 bzw. 23. August 2022 bei § 11 Absatz 2) aufgehoben.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 a.F.; Absatz 1 n.F.()
Folgeanderung.
Zu Buchstabe c (Absatz 4 a.F.)

Aufgrund der Inbetriebnahme der Schnittstelle fir die Industrie- und Handelskammern und
fur die anerkannten Ausbildungsstatten zum Berufskraftfahrerqualifikationsregister bedarf
es keiner Papierbescheinigungen mehr. Eintrdge kénnen ausnahmslos im Berufskraft-
fahrerqualifikationsregister erfolgen.

Insbesondere besteht kein Regelungsbedurfnis flir nach friherem Recht gesetzlich aner-
kannte Ausbildungsstétten. Diese galten bis zu ihrer Anerkennung durch die nach Landes-
recht zustandige Behorde als anerkannt i. S. d. 8 9 Abs. 1 Berufskraftfahrerqualifikations-
gesetz, langstens jedoch bis zum 2. Dezember 2022. Seit dem 3. Dezember 2022 ist eine
Anerkennung durch die nach Landesrecht zustandige Behdrde erforderlich.

Die nach Landesrecht zustéandige Behdrde hat die anerkannte Ausbildungsstétte nach § 18
Absatz 3 Satz 1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz unverziglich dem Kraftfahrt-Bundes-
amt mitzuteilen, damit diese zur Ubermittlung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt zur
Speicherung im Berufskraftfahrerqualifikationsregister zugelassen wird. Die Zulassung er-
folgt nach der Mitteilung der nach Landesrecht zustandigen Behoérde an das Kraftfahrt-Bun-
desamt durch das Kraftfahrt-Bundesamt innerhalb eines Tages. Um eine effiziente Verwal-
tung zu gewabhrleisten, ist davon auszugehen, dass die Lander ihre Anerkennungsverfahren
S0 ausgestalten, dass die Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundesamt nach 8§ 18 Absatz 3 Satz
1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz jedenfalls zeitgleich mit der Mitteilung Uber die An-
erkennung der Ausbildungsstatte an die Ausbildungsstatte erfolgt, so dass kein oder nur
ein irrelevanter Zeitraum zwischen Anerkennung der Ausbildungsstatte und Mitteilung Gber
die Anerkennung der Ausbildungsstétte an das Kraftfahrt-Bundesamt nach § 18 Absatz 3
Satz 1 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz liegt und damit auch kein oder nur ein irrele-
vanter Zeitraum zwischen Mitteilung Giber die Anerkennung der Ausbildungsstatte und Zu-
lassung zur Ubermittlung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt zur Speicherung im Be-
rufskraftfahrerqualifikationsregister besteht.
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Entsprechendes gilt fur die nach § 18 Absatz 4 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz zu er-
folgende Mitteilung der nach Landesrecht zustandigen Behdrde fiir die Aufsicht tber die
Industrie- und Handelskammern, die Prifungen nach 8 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 7 sowie
nach 8 71 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz durchfihren. Auch hier ist davon auszugehen,
dass Prifungen durch die Industrie- und Handelskammern erst durchgefuhrt werden, nach-
dem diese durch die nach Landesrecht zustandige Behérde fur die Aufsicht Gber die Indust-
rie- und Handelskammern dem Kraftfahrt- Bundesamt mitgeteilt wurden, damit sie zur Uber-
mittlung von Daten an das Kraftfahrt- Bundesamt zur Speicherung im Berufskraftfahrerqua-
lifikationsregister zugelassen werden.

Mangels eines BedUrfnisses nach Papierbescheinigungen und zwecks Forderung der Digi-
talisierung war die Regelung des § 11 Absatz 4 daher aufzuheben. Ubergangsvorschriften
finden sich in den neuen Abséatzen 2 und 3.

Zu Buchstabe d (8 11 Absatze 2 und 3 neu)

Ubergangsregelung vor dem Hintergrund der Aufhebung des § 11 Absatz 4. Die Uber-
gangsregelung in § 11 Absatz 2 (neu) ist vor dem Hintergrund der fir alle finf Jahre vorge-
schriebenen Weiterbildungspflicht gemanR § 5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz auf funf
Jahre zu beschranken. § 11 Absatz 3 (neu) beinhaltet die Ubergangsregelung fir Prifungs-
bescheinigungen sowie Bescheinigungen tiber den Abschluss des Unterrichts zum Erwerb
der beschleunigten Grundqualifikation.

Zu Nummer 9
Um den Erwerb der Grundqualifikation zu erleichtern und damit dem Fahrermangel entge-
genzuwirken, werden die Vorgaben fir die praktische Prifung der Grundqualifikation, die

aus drei Teilen — namentlich einer Fahrprifung, einem praktischen Prifungsteil sowie der
Bewaltigung kritischer Fahrsituationen — besteht, geéndert.

Zu Buchstabe a

Der Prufungsteil ,Bewaltigung einer kritischen Fahrsituation” wird ersatzlos gestrichen. Es
handelt sich um eine europarechtliche Option, von der nicht weiter Gebrauch gemacht wer-
den soll, auch vor dem Hintergrund, dass i.R.d. beschleunigten Grundqualifikation gar keine
praktische Prifung vorgesehen ist.

Zu Buchstabe b

Die Fahrprifung wird von 120 Minuten auf 90 Minuten reduziert und damit an die europa-
rechtliche Mindestvorgabe (vgl. Anhang | Abschnitt 2.2. Buchstabe b) Ziffer i) Richtlinie (EU)
2022/2561) angepasst.

Zu Buchstabe c

Der Prifungsteil ,Bewaltigung einer kritischen Fahrsituation” wird ersatzlos gestrichen.

Zu Buchstabe d

Folgeanderung.

Zu Nummer 10 (Aufhebung Anlage 3 a.F. und Anlage 4 a.F..)

Mit der Inbetriebnahme der Schnittstelle fur die Industrie- und Handelskammern und fir die
anerkannten Ausbildungsstatten zum Berufskraftfahrerqualifikationsregister entféllt das Be-

durfnis nach Papierbescheinigungen. Eintragungen sind nunmehr ausschlie3lich Gber das
Berufskraftfahrerqualifikationsregister vorzunehmen.
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Anlage 3 und Anlage 4 in der Fassung vom 9.12.2020 sind daher zu streichen.
Zu Nummer 11 (Anlage 5 a.F; Anlage 3 n.F.)

Zu Buchstabe a (Nummer 1 Satz 1 und Nummer 2 Buchstabe 1 Doppelbuchstabe cc
Satz 2)

Redaktionelle Anpassung aufgrund Neukodifikation der Richtlinie 2003/59/EG, die mehr-
fach und teils erheblich geandert worden war. Aus Griinden der Klarheit und Ubersichtlich-
keit wurde sie in Richtlinie (EU) 2022/2561 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 14. Dezember 2022 uber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer be-
stimmter Kraftfahrzeuge fur den Guter- oder Personenkraftverkehr (kodifizierter Text) (ABI.
L 330 vom 23.12.2022, S. 46; L 128 vom 15.5.2023, S. 89; L 2023/90029 vom 16.10.2023)
neu kodifiziert.

Zu Buchstabe b (Nummer 2 Buchstabe 1 Doppelbuchstabe cc Nummer 8)

Redaktionelle Korrektur. Die Nummerierung muss sich auf die Nummerierung, die auf dem
Fahrerqualifizierungsnachweis aufgebracht ist, beziehen. Es handelt sich nicht um eine
Nummerierung innerhalb des Regelungswerkes. So ergibt sich aus Anlage 5 Nummer 2
Buchstabe a Doppelbuchstabe cc Satz 2, dass die Nummer 8 (Wohnort) nicht vorhanden
ist, da die Angabe nach den européischen Vorgaben fakultativ ist und im deutschen Fahrer-
qualifizierungsnachweis nicht ausgewiesen wird. Anlage 5 Nummer 2 Buchstabe a Doppel-
buchstabe cc Nummer 8 war daher zu streichen. Der bisherige Regelungsinhalt der Anlage
5 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc Nummer 8 ist vielmehr einer Nummer 9 in
Anlage 5 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc zuzuweisen, um auch dem Muster
in Anlage 5 Nummer 3 Vorderseite zu entsprechen.

Zu Artikel 2 (Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung)
Zu Nummer 1 (8 3)

Durch die Neufassung des 8§ 3 Absatz 2 enthalt dieser nun ausdricklich eine Definition,
wann von (fehlender) Eignung bzw. (nur) bedingter Eignung zum Fihren eines fahrerlaub-
nisfreien Fahrzeugs auszugehen ist. Die Eignung wird dabei vermutet und umfasst die koér-
perliche und geistige Eignung zum Fihren des jeweiligen fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs im
Stralenverkehr. Auch darf nicht erheblich gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Straf-
gesetze verstofRen worden sein. Erheblich bedeutet in einem Ausmal3, dass der Betroffene
nicht oder nur noch bedingt die notwendige charakterliche Eignung zum Fihren eines fahr-
erlaubnisfreien Fahrzeugs im Stral3enverkehr aufweist. Dabei ist die Wertung der Absatze
3 und 4 mit zu beriicksichtigen. Bei (nachweislich) fehlender Eignung zum Fihren des je-
weiligen fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs hat die zustandige Fahrerlaubnisbehérde entspre-
chend Absatz 1 Satz 1 zu verfahren, also dem Betroffenen das Fuhren des jeweiligen Fahr-
zeugs in der Regel zu untersagen.

Bei bedingter Eignung hat sie das Fuhren in der Regel entsprechend zu beschranken oder
Auflagen anzuordnen. Wie bei Fahreignungszweifeln verfahren werden kann, ist nun in den
neuen Abséatzen 3 und 4 geregelt. So kann die Fahrerlaubnisbehdrde zur Vorbereitung der
Entscheidung Uber das Untersagen des Fihrens von Fahrzeugen oder Tieren, zur Aufhe-
bung einer solchen Untersagung sowie zur Anordnung erforderlicher Auflagen bei Zweifeln,
ob die Fuhrerin oder der Fuhrer eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tiers zum Fiihren
dieses Fahrzeugs oder Tiers geeignet ist, je nach den Umstanden des Einzelfalls in ent-
sprechender Anwendung der 88 11 bis 14 anordnen, dass ein arztliches Gutachten, ein
medizinisch-psychologisches Gutachten oder ein Gutachten eines amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Priifers fur den Kraftfahrzeugverkehr beizubringen ist.
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Dabei gilt, dass aufgrund des regelméaRig geringeren Gefahrdungspotentials und auch auf-
grund der geringeren Betriebsgefahr fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge regelmafiig geringere
Anforderungen an die Eignung zum Fihren fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge und damit kor-
respondierend hdhere Anforderungen an das Vorliegen von Eignungszweifeln zu stellen
sind als an die Eignung(szweifel) zum Fuhren fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Dabei
sind insbesondere auch die Grdl3e und das Gewicht des Fahrzeugs, die Fahreigenschaften,
die erreichbare Fahrgeschwindigkeit sowie die Art der Bedienung und Benutzung zu be-
ricksichtigen. Das Untersagen des Fuhrens eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs sollte ul-
tima ratio sein und inshesondere dann, wenn es sich nicht um Kraftfahrzeuge handelt, nur
in wirklich gravierenden Fallgestaltungen zur Anwendung kommen. Zu Gefahrerfor-
schungsmalnahmen wegen Alkohol im StraRenverkehr siehe insoweit auch die Wertung
des 8§ 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c. Einen entsprechenden Grenzwert zu 1,6 Promille gibt
es flr andere berauschende Mittel und psychoaktive Substanzen bislang nicht, so dass hier
im konkreten Einzelfall besonders sorgfaltig zu prifen ist, ob eine ggf. bestehende Drogen-
problematik auch zur Nichteignung zum Fuhren von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen bezie-
hungsweise — unter Beriicksichtigung des regelmaRig geringeren Gefahrdungspotentials
fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge im Vergleich zu fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen —
nach den Umstanden des konkreten Einzelfalles Anlass zu der begrindeten Annahme gibt,
der Betroffene werde in Uberschaubarer Zukunft ein fahrerlaubnisfreies Fahrzeug im Zu-
stand der Nichteignung fihren und zu einer konkreten Gefahr fir andere Verkehrsteilneh-
mer werden, die Uber die der von der Allgemeinheit tolerierten allgemeinen Betriebsgefahr
eines Kraftfahrzeugs hinausgeht. Bei nicht fristgerechter Beibringung eines angeordneten
Eignungsgutachtens gilt 8 11 Abs. 8 entsprechend.

Mit der Neufassung der Absatze 2 bis 4 wird der aktuellen Rechtsprechung Rechnung ge-
tragen. So hatte das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 4. Dezember 2020, Az. 3 C
5/20, juris Rn. 37ff. Zweifel angemerkt, ob die bisherige Fassung des § 3 Absatz 2, der fur
die Klarung von Eignungszweifeln ohne weitere Differenzierung auf die strengen Anforde-
rungen der 88 11 bis 14 verwies, verhaltnismaRig sei. Auch der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof hat in seinem Urteil vom 17. April 2023, Az. 11 B 22 .1234 hatte wegen nicht
ausreichender Regeltiefe des 8§ 3 Absatz 2 einen Verstol3 gegen den Bestimmtheitsgrund-
satz und den Grundsatz der Verhéltnismagigkeit bejaht (siehe des Weiteren auch das Urteil
des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 20.03.2024 — Az. 10 A 10971/23.0VG;
den Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom 05.12.2024 Az. 16 B 175/23, a. A. noch
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 23.08.2023 — Az. 12 ME 93/23). Eine weitere Detail-
tiefe hinsichtlich der Frage, welche Mangel hinsichtlich des Fiuhrens fahrerlaubnisfreier
Fahrzeuge im Einzelfall relevant sind und unter welchen konkreten Voraussetzungen die in
den 88 11 bis 14 FeV vorgesehenen Gefahrerforschungsmalinahmen bei fahrerlaubnis-
freien Fahrzeugen getroffen werden dirfen, ist angesichts der Vielschichtigkeit der Sach-
verhalte vom Verordnungsgeber und auch von der Bundesanstalt fur StralRen- und Ver-
kehrswesen im Rahmen der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung schlicht nicht zu
leisten. So ist auch im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs angefihrt, dass der
Bestimmtheitsgrundsatz nicht eine den 88 11 ff. Fahrerlaubnis-Verordnung in Verbindung
mit Anlage 4 bis 6 vergleichbare Regelungsdichte erfordert.

Zugleich werden 8§ 3 Absatz 2 bis 4 mit 8 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Absatz 3 Nummer 1 des
Stralenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz 2003 (BGBI. |
S. 310, 919), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI. | S.
3091) neu gefasst wurde, auf eine neue Erméchtigungsgrundlage gestellit.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a (8 12 Absatz 2 Satz 2)

Redaktionelle Anpassung des Absatz 2 Satz 2, da DIN 58220 Teil 6, Ausgabe September
2013, zwischenzeitlich durch DIN 58220 Teil 6, Ausgabe April 2021, ersetzt wurde.
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Zu Buchstabe b (8 12 Absatz 6)

Durch die Anderung des Absatz 6 sind kiinftig auch Augenoptikerbetriebe zur Vornahme
der Untersuchung des Sehvermégens von Bewerbern und Inhabern einer Fahrerlaubnis
der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE oder D1E sowie einer Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beférderung nach Anlage 6 Nr. 2.1 berechtigt. 8 67 Abs. 4 gilt entsprechend, d. h. die Au-
genoptikerbetriebe gelten als hierflr anerkannt; sie missen gewahrleisten, dass sie die
Voraussetzungen (Zuverlassigkeit; Verfugung Uber die erforderlichen Fachkrafte und die
erforderlichen Gerate fur die Untersuchung). Sind die Voraussetzungen nicht erftillt, kann
die Anerkennung durch die oberste Landesbehérde oder die von ihr bestimmte oder nach
Landesrecht zustandige Stelle nachtraglich mit Auflagen verbunden werden, um sicherzu-
stellen, dass die Untersuchungen ordnungsgemal3 durchgefuhrt werden. Die Anerkennung
ist im Einzelfall in entsprechender Anwendung des § 67 Abs. 4 zu widerrufen, wenn eine
der Voraussetzungen nachtraglich weggefallen sind oder die Untersuchung des Sehvermo-
gens nach Anlage 6 Nr. 2.1 wiederholt nicht ordnungsgeman durchgefiihrt wurde oder sonst
gegen Auflagen verstof3en wurde. Hat ein Augenoptiker die erforderlichen Geréte fur die
Untersuchung nicht bzw. fuihrt er die Untersuchung nicht ordnungsgemalf durch, ist zudem
ggf. der Tatbestand der Urkundenféalschung und ggf. Beihilfe zum Betrug erfillt, wenn er
die Bescheinigung dennoch ausfullt.

Zu Nummer 3 (8 24 Absatz 1)
Redaktionelle Klarstellung.
Zu Nummer 4 (8§ 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7)

§ 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 wurde insgesamt eingefihrt, um den Flhrerscheintouris-
mus zu bekampfen. Die der Regelung zugrundliegende Situation hat sich in der Zwischen-
zeit gedndert. Da die Regelung Alternative 1 nun vermehrt ein Hindernis fir die Freizligig-
keit in der Européischen Union darstellt, wird sie gestrichen.

Zu Nummer 5 (8§ 48)
Zu Buchstabe a (8§ 48 Absatz 2 Nummer 4)

Als MaRnahme des Burokratiertickbaus sowie vor dem Hintergrund des auch in der Taxen-
und Mietwagenbranche bestehenden Fahrermangels und fur den erleichterten Berufszu-
gang soll der Kleine Fachkundenachweis geméanR 8§ 48 Absatz 4 Nummer 7 nicht mehr bun-
desweit verpflichtend Voraussetzung flr die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbefor-
derung sein. Vor diesem Hintergrund ist die Regelung anzupassen.

Zu Buchstabe b (8§ 48 Absatz 6)
Redaktionelle Klarstellung
Zu Nummer 6 (8§ 48a Absatz 5)

Diese Regelung dient der Klarstellung, dass bei Beantragung der Eintragung weiterer Be-
gleitpersonen, diese zum Zeitpunkt der Beantragung der Eintragung nicht mit mehr als ei-
nem Punkt im Fahreignungsregister belastet sein dirfen.

Zu Nummer 7 (8 76 Nummer 22 und 23)

Artikel 3 Nummer 8 (8 76 Nummer 22 Fahrerlaubnis-Verordnung) regelt das Inkrafttreten
der Regelung des Artikels 3 Nummer 12 Buchstabe a hinsichtlich der Aufnahme der Spra-
che Kurmandschi in den Sprachenkatalog der theoretischen Fahrerlaubnispriifung. Die
technischen Priifstellen bedirfen Zeit fur die Umsetzung.
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Zudem bediirfen die L&nder Zeit fir die Umschreibung von ukrainischen Fahrerlaubnissen.
Zu Nummer 8 (Anlage 4)

Die Anderung in der Spalte 5 der Ziffer 2 der Tabelle zu Anlage 4 hat zur Folge, dass bei
Vorliegen einer hochgradigen Horstérung die Versorgung und das Tragen einer adaquaten
Horhilfe nach dem aktuellen Stand der medizinisch-technisch und audiologisch-techni-
schen Kenntnisse keine Voraussetzung mehr fiir die Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klas-
sen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E ist und damit als Bedingung bzw. Auflage ausscheidet.
Dies vermeidet eine Schlechterstellung von (hochgradig) schwerhdrigen Kraftfahrzeugfiih-
rern und Kraftfahrzeugfuhrerinnen gegeniiber gehdrlosen Kraftfahrzeugfithrern und Kraft-
fahrzeugfihrerinnen. Bei Vorliegen einer hochgradigen Horstérung ist - soweit maglich - die
Versorgung und das Tragen einer adaquaten Hoérhilfe nach dem aktuellen Stand der medi-
zinisch-technischen und audiologisch-technischen Kenntnisse durchaus zu empfehlen. Es
gibt jedoch auch Fallgestaltungen, in denen schwerhérige Kraftfahrzeugfihrer/innen auch
im Interesse der Verkehrssicherheit bewusst ohne Horgeréte ein Kraftfahrzeug fuhren, weil
bei ihnen (z. Bsp. aufgrund der Qualitat der Horsysteme) Storgerausche tbermaliig ver-
starkt werden.

Zu Nummer 9 (Anlage 4a Satz 1)

Mit der Anderung wird die aktuelle Fassung der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreig-
nung in Kraft gesetzt.

Zu Nummer 10 (Anlage 6)
Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeanderung der Anderung des § 12 Abs. 6. Kiinftig kénnen neben Augen-
arzten auch Augenoptikerbetriebe (8 67 Abs. 4) die Untersuchung des Sehvermdgens von
Bewerbern und Inhabern einer Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE oder
D1E sowie einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung nach Anlage 6 Ziffer 2.1 vorneh-
men. Uber die Untersuchung ist eine Bescheinigung gemaR dem Muster dieser Anlage zu
erstellen.

Die Ausweitung der Untersuchungsberechtigten zur Vornahme der Untersuchung des Seh-
vermoégens nach Ziffer 2.1 greift dabei auch eine MalRnahme der Kommission StraRengii-
terverkehr auf, die in ihrem Abschlussbericht vom 31.07.2024 im Handlungsfeld ,Erleichte-
rungen fur Berufskraftfahrerqualifikationen und Fahrerlaubnisse schaffen* u. a. die Mal3-
nahme ,Spielraume zur Einbindung von Augenoptiker in den sog. Sehtest prifen” als vor-
dringlich angesehen hat (siehe Link zum Abschlusspapier: https://www.bmv.de/Shared-
Docs/DE/Anlage/G/abschlussbericht-strassengueterverkehr.pdf?__blob=publicationFile).

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeanderung der Anderung des § 12 und der Ziffer 2.1 der Anlage 6.
Zu Nummer 11 (Anlage 7)

Zu Buchstabe a (Anlage 7 Ziffer 1.3 Satz 4)

Die Fahrerlaubnisprifung ist grundsétzlich in deutscher Sprache abzulegen. Dies ist sowohl
der Tatsache geschuldet, dass Deutsch Amtssprache ist, als auch der Forderung der In-
tegration fremdsprachiger Mitblrger. Um insbesondere den zahlreichen aus der Ukraine
Geflichteten die Suche nach einem Arbeitsplatz zu erleichtern, wird fiir die Ersterteilung
einer deutschen Fahrerlaubnis zudem Ukrainisch als Fremdsprache in der Theoretischen
Fahrerlaubnisprifung aufgenommen. Um auch Kurmandschi sprechenden Mitblrgern als
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groRRere in Deutschland lebende Bevolkerungsgruppe die Teilnahme am Straf3enverkehr
und Zugang zu Berufen zu erleichtern, ist die theoretische Fahrerlaubnispriifung zukiinftig
auch auf Kurmandschi maéglich.

Zu Buchstabe b (Anlage 7 Ziffer 2.2.17)

Die Anderung dient der Klarstellung, dass alle hier genannten Alternativen an Systemen
auch eingesetzt werden dirfen.

Zu Buchstabe c (Anlage 7 Ziffer 2.3 Satz 3)

Die Anderung ist eine Folge der mit der Fiinfzehnten Verordnung zur Anderung der Fahr-
erlaubnis-Verordnung und anderer stral3enverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 18. Marz
2022 (BGBI. | S. 498) erfolgten Anderung der Nummer 2.3. Der neue Satz 3 stellt klar, dass
bei LKW- und Bus-Klassen die verkirzte Prifung auch den Abschluss der Fahrt (2.1.6)
umfasst.

Zu Nummer 12 (Anlage 8a)

Redaktionelle Korrektur der Uberschrift.

Zu Nummer 13 (Anlage 9)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Korrektur.

Zu Buchstabe b

Die besondere Schlusselzahl 99.01 ist in die Anlage 9 Fahrerlaubnis-Verordnung aufzu-
nehmen, da es eine européische Schlisselzahl ist. Deutschland hat von der Option der
Ausstellung von deutschen Fihrerscheinen fur verloren gegangene ukrainische Fihrer-
scheine nach Art. 6 der Verordnung (EU) 2022/1280 zwar keinen Gebrauch gemacht, an-

dere Mitgliedstaaten kdnnen diese Schliisselzahl jedoch nutzen.

Vor dem Hintergrund der Bekanntmachung der EU-Kommission C/2025/988 wird auf den
zuvor vorgesehenen Zusatz eines Ablaufdatums ,(max.06.03.2025)“ verzichtet.

Zu Nummer 14 (Anlage 11)

Zu Buchstabe a (Albanien)

Redaktionelle Klarstellung.

Zu Buchstabe b (Israel)

Die Vereinbarung mit Israel Uber Verfahrensfragen bei der Umschreibung von Fihrerschei-
nen umfasst neben der Klasse B auch die Klassen Al, A2 und A. Daher wird Anlage 11
entsprechend erganzt.

Zu Buchstabe ¢ (Kosovo)

Redaktionelle Klarstellung.
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Zu Buchstabe d (Montenegro)

Nachdem die Gegenseitigkeitsvereinbarung am 17.12.2025 unterzeichnet worden ist, ist
Montenegro in Anlage 11 aufzunehmen.

Zu Buchstabe e (Ukraine)

Mit der Verordnung (EU) 2022/1280 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Juli 2022 zur Festlegung besonderer und voriibergehender MaRnahmen, in Anbetracht der
Invasion der Ukraine durch Russland, in Bezug auf von der Ukraine gemaf ihren Rechts-
vorschriften ausgestellte Fahrerdokumente (ABI. 195 vom 22.07.2022, S. 13) hat die Euro-
paischen Union Regelungen geschaffen, die Geflichteten aus der Ukraine die Teilnahme
am Verkehr in der Europdaischen Union erleichtern sollen. Nach dieser Verordnung sind von
der Ukraine ausgestellte gultige Fuhrerscheine im Gebiet der Union anzuerkennen, wenn
ihren Inhabern gemaf der Richtlinie 2001/55/EG und dem Durchfiihrungsbeschluss (EU)
2022/382 vorubergehender Schutz oder angemessener Schutz nach nationalem Recht ge-
wahrt wird, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser voribergehende Schutz endet.
Nach Ablauf des Schutzstatus mussten Gefliichtete, die nicht in die Ukraine zuriickkehren
eine theoretische und praktische Fahrerlaubnisprifung ablegen, obwohl sie in Deutschland
bereits mehrere Jahre am Verkehr teilgenommen haben. Aus diesem Grund wird die Ukra-
ine in die Anlage 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung aufgenommen.

Die Klasse Al ist in der Ukraine auf zweirédrige Motorréader und Roller mit einem Hubraum
von bis zu 50 ccm beschrénkt. Jedoch gibt es keine Hochstgeschwindigkeit. Die Klasse ist
vergleichbar mit der Klasse AM in Deutschland, wobei hier eine Héchstgeschwindigkeit von
45km/h besteht.

In der Ukraine ist es mdglich, jedenfalls die Berechtigung der Fahrerlaubnisklasse C ohne
die Berechtigung der Fahrerlaubnisklasse B zu erlangen. Auf § 6 Absatz 3 Fahrerlaubnis-
Verordnung verweisen 88 29 Absatz 1 Satz 2, 31 Absatz 1 Satz 2 Fahrerlaubnisverordnung
nur in Bezug auf die Fahrerlaubnisklassen AM, L und T. Insofern ist bei einem Umtausch
einer ukrainischen Fahrerlaubnis der Fahrerlaubnisklasse C oder D, die ohne die Fahrer-
laubnisklasse B erteilt wurde, , eine deutsche Fahrerlaubnis der Klasse C oder D nur zu
erteilen, wenn zuvor eine Fahrerlaubnis der Klasse B erteilt wurde. Fir die Erteilung der
Klasse B ist dann die theoretische und praktische Prifung erfolgreich abzulegen. Die Klas-
sen C und D kdnnen unter dieser Voraussetzung dann priufungsfrei erteilt werden.

Zu Buchstabe f (Indiana)

Redaktionelle Anpassung aufgrund einer Anderung der Bezeichnung.
Zu Buchstabe g (Anlage 11 — Ful3note 19)

Redaktionelle Klarstellung.

Zu Buchstabe f (Anlage 11 — Ful3note 23)

Redaktionelle Klarstellung.

Zu Artikel 3 (Anderung der BuRgeldkatalog-Verordnung)

Zu Nummer 1 (laufende Nummer 169)

Die laufende Nummer 169 wird in der Spalte 3 an den derzeitigen Wortlaut des § 75 Nr. 9
Fahrerlaubnis-Verordnung angepasst.
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Zu Nummer 2 (laufende Nummer 172)

Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Personenbefdrderungsrechts wurde aus
dem § 48 Absatz 8 Fahrerlaubnis-Verordnung der § 48 Absatz 7 Fahrerlaubnis-Verordnung.
Die Spalte 3 der laufenden Nummer 172 ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 3 (Laufende Nummer 173)

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Personenbefdorderungsrechts sind Ortskennt-
nisse als Voraussetzung fur die Erteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung (8
48 FeV) weggefallen. Damit entfallt auch die Anforderung an den Halter, sich im Rahmen
der Fahrgastbeférderung die Ortskenntnisse des Fahrzeugfiihrers nachweisen zu lassen.

Zu Artikel 4 (Anderung der Verordnung liber den grenziiberschreitenden
Guterkraftverkehr und den Kabotageverkehr)

Die Anderung der Verordnung liber den grenziiberschreitenden Giiterverkehr und den Ka-
botageverkehr ist eine notwendige Anpassung an Anderungen der Nachweisfiihrung im
Berufskraftfahrerqualifikationsrecht. Die bestehende Norm verlangt die Vorlage von Papier-
bescheinigungen, die jedoch nur Ubergangsweise ausgestellt werden konnten und zwi-
schenzeitlich entfallen sind.

Die Europaische Kommission hat auf Nachfrage bestétigt, dass auch in Fallen, in denen
der Antragsteller auf Erteilung einer Fahrerbescheinigung Uber einen zum Nachweis der
Berufskraftfahrerqualifikation geeigneten Fahrerqualifizierungsnachweis nach 8§ 7 Absatz 1
oder 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz verfiigt, auf Antrag einen Anspruch darauf hat,
dass die bestehende Berufskraftfahrerqualifikation zusatzlich durch Eintragung der Schlis-
selzahl 95 nach Anlage 9 der FeV in der Fahrerbescheinigung im Feld ,Besondere Bemer-
kungen"“ vermerkt wird.

Neben der Vorlage eines Nachweises der bestehenden Berufskraftfahrerqualifikation nach
§ 7 Absatz 1 und 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz soll auf Antrag auch eine Nach-
weisfuhrung durch Abruf aus dem Berufskraftfahrerqualifikationsregister durch die ausstel-
lende Behdrde ermdglicht werden. Die entsprechende Zugriffsmoglichkeit wurde in einem
neuen § 21 Absatz 1 Nummer 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz geschaffen.

Zu Artikel 5 (Anderung der Gebuihrenordnung fiir MaBnahmen im StraBenverkehr)
Zu Nummer 1 (Gebuhrennummer 202.7)

Die Anderung dient der Korrektur des Verweises.

Zu Nummer 2 (Geblihrennummer 345)

Die Gebuhrennummer 345 enthalt unter Berlcksichtigung des Urteils des Verwaltungsge-
richtes Dusseldorf vom 09.01.2020 (Az.: 6 K 17945/17) und des Verwaltungsgerichts Arns-
berg vom 01.03.2023 (Az.: 7 K 968/21) Klarstellungen dahingehend, dass auch Anderungs-
antrage von der Gebiihrennummer erfasst sind. Ein Anderungsantrag liegt unter Bertick-
sichtigung der Anerkennungsvoraussetzungen geman 8 9 Berufskraftfahrerqualifikations-
gesetz in Verbindung mit 8 5 Absatz 1 Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung zum Bei-
spiel dann vor, wenn sich die Ausbildungsstétte anderer oder weiterer Unterrichtsraume als
der im Anerkennungsbescheid gemaR § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 genannten bedient.
Bei der Veranderung der Anerkennungsvoraussetzungen ist in der Regel lediglich die An-
derung durch die nach Landesrecht zustandigen Behdrden zu tberprifen, weshalb die vor-
gesehene Rahmengebihr ausreicht. Zudem erfasst der Gebuhrentatbestand nunmehr
auch ausdriicklich die Versagung. Auch hier ist die bereits vorgesehene Rahmengebuihr
ausreichend, da der Prifaufwand bei den nach Landesrecht zustdndigen Behérden
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identisch ist. Die Prifung endet jedoch in diesem Fall mit der Feststellung, dass die Aner-
kennungsvoraussetzungen nicht vorliegen.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Ein Inkrafttreten am Tag nach der Verkindung ist
insbesondere erforderlich, um mit den MaRhahmen mdoglichst zeitnah dem Fahrermangel
entgegen wirken zu kénnen.
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	(3)Gültig bleiben Bescheinigungen, die ausgestellt wurden
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	Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 299) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
	„§ 3 Einschränkung und Entziehung der Zulassung
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	(3) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der Führer eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres zum Führen eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres geeignet ist, so kann die Fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung einer Entscheidung nach Absatz 1 je nach den Umständen des Einzelfalls in entsprechender Anwendung der §§ 11 bis 14 anordnen, dass
	beizubringen ist. Entsprechendes gilt, wenn zu klären ist, ob ein Eignungsmangel zum Führen eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs oder Tieres nicht mehr besteht.
	(4) Bei der Entscheidung über die Anordnung der Beibringung eines Gutachtens nach Absatz 3 Satz 1 oder 2 sowie der Entscheidung über zu treffende Maßnahmen nach Absatz 1 einschließlich ihrer Art und ihres Umfangs und der dabei zu klärenden Frage der Eignung beziehungsweise des Vorliegens von Eignungszweifeln ist auch die im Vergleich zu fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen regelmäßig geringere Gefährlichkeit der fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge zu berücksichtigen. Kriterien hierfür können insbesondere die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs, die Fahreigenschaften, die erreichbare Fahrgeschwindigkeit sowie die Art der Bedienung und Benutzung sein.“



	2. § 12 wird wie folgt geändert:
	3. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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	5. § 48 wird wie folgt geändert:
	6. Nach § 48a Absatz 5 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	7. In § 76 werden nach Nummer 21 die folgenden Nummern 22 und 23 eingefügt:
	8. In Anlage 4 wird in der Tabelle in der Zeile zu Nummer 2 in der Spalte 5 „Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF“ Satz 4 gestrichen.
	9. In Anlage 4a Satz 1 werden die Angaben „
	10. Anlage 6 wird wie folgt geändert:
	11. Anlage 7 wird wie folgt geändert:
	12. In Anlage 8a wird die Überschrift „
	13. Anlage 9 Abschnitt B Unterabschnitt I wird wie folgt geändert:
	14. Anlage 11 wird wie folgt geändert:




	Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung
	Die Bußgeldkatalog-Verordnung vom 14. März 2013 (BGBl. I S. 498), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. Oktober 2004 (BGBl. 2024 i Nr. 299 geändert geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Die Anlage wird wie folgt geändert.
	1. Nummer 169 wird durch die folgende Nummer 169 ersetzt:
	2. In Nummer 172 wird in der Spalte „
	3. Nummer 173 wird gestrichen.




	Änderung der Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr
	Die Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr vom 28. Dezember 2011 (BGBl. 2012 I S. 42), die zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 20 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	2. Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:
	(3) „Die Schlüsselzahl 95 nach Anlage 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung wird auf Antrag in das Feld „Besondere Bemerkungen“ der Fahrerbescheinigung eingetragen, sofern bei Antragstellung ein Nachweis der bestehenden Qualifikation nach § 7 Absatz 1 oder 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz vorgelegt wird. Wird ein entsprechender Nachweis nicht vorgelegt, kann der Nachweis der bestehenden Qualifikation auf Antrag auch erbracht werden, wenn sich das Bestehen der Qualifikation aus dem Ergebnis eines Datenabrufs nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz ergibt.“





	Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
	Die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 382) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Die Anlage wird wie folgt geändert:
	1. In Gebühren-Nummer 202.7 wird in der Spalte „
	2. Gebühren-Nummer 345 wird durch folgende Gebühren-Nummer ersetzt:




	Inkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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